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4 Einleitung

Einleitung

Mit der Novellierung des Vorarlberger Straßengesetzes 
(LGBl. Nr. 70/2012, kundgemacht am 11.09.2012) wurde 
die Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 27. Juni 2001 über die Prüfung der 
Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Program-
me, kurz SUP-RL, für den Bereich der landesrechtlich 
geregelten Straßen umgesetzt.

Die Landesregierung darf nur mehr solche Straßen durch 
Verordnung zu Landesstraßen erklären, deren unge-
fährer Verlauf durch einen Straßenkorridor festgelegt 
wurde (§ 12 Abs. 4 Straßengesetz). Ausgenommen davon 
sind der Ausbau sowie die kleinräumige Verlegung von 
bestehenden Landesstraßen (§ 12 Abs. 5 Straßengesetz).

Ein Straßenkorridor ist eine Planungsgrundlage für eine 
Verordnung zur Erklärung als Landesstraße (§ 8 Abs. 3 
Straßengesetz). Er wird als Plan im Sinne der SUP-RL 
verstanden, woraus sich in bestimmten Fällen die Pflicht 
zur Durchführung einer Strategischen Umweltprüfung, 
kurz SUP, vor Planerlassung ergibt. Das Straßengesetz 
regelt die Feststellung der Pflicht zur Umweltprüfung 
(§ 9) sowie die Durchführung der Umweltprüfung (§ 10).

Der vorliegende Leitfaden dient als Handlungsanleitung 
zur praktischen Anwendung der gesetzlichen Regelun-
gen zur Feststellung der Pflicht zur Umweltprüfung so-
wie zur Durchführung der Umweltprüfung. Er kommt 
dann zur Anwendung, wenn festgestellt wird, dass vor 
Erlassung einer Verordnung über die Erklärung einer 
Straße als Landesstraße ein Straßenkorridor festzulegen 
ist.

Damit richtet sich der Leitfaden im Kern an alle Akteu-
rinnen und Akteure innerhalb des Amts der Landesre-
gierung und der nachgeordneten Dienststellen, die mit 
der Umwelterheblichkeitsprüfung (UEP) nach § 9 Stra-
ßengesetz oder der Strategischen Umweltprüfung (SUP) 
nach § 10 Straßengesetz befasst sind.

Die Festlegungen des Leitfadens sind das Ergebnis eines 
im Rahmen einer Arbeitsgruppe (vgl. Liste der Mitglie-
der, Seite 52) breit angelegten Abstimmungsprozesses 
mit den Fachabteilungen des Amts der Landesregierung 
sowie den nachgeordneten Dienststellen. Sie sind für alle 
involvierten Akteurinnen und Akteure bindend.

In besagter Novelle des Straßengesetzes wurde darüber 
hinaus normiert, dass Gemeinden künftig für das ge-
samte Gemeindegebiet bzw. Teile desselben ein Straßen- 
und Wegekonzept erstellen sollen (§ 16 Abs. 1). Beab-
sichtigte neue Straßen dürfen nur zu Gemeindestraßen 
erklärt werden, wenn für diese ein Korridor im Stra-
ßen- und Wegekonzept festgelegt wurde (§ 20 Abs. 4). 
Auch Straßen- und Wegekonzepte sind unter bestimm-
ten Voraussetzungen einer SUP zu unterziehen, wobei 
das Straßengesetz die Möglichkeit vorsieht, allgemeine 
Ausnahmen von der SUP-Pflicht durch Verordnung der 
Landesregierung festzulegen. Ergänzend zum vorliegen-
den Leitfaden wird den Akteurinnen und Akteuren auf 
Gemeindeebene zukünftig eine Handlungsanleitung ge-
boten werden, wie bei der Feststellung der SUP-Pflicht 
und der Durchführung der SUP vorzugehen ist.
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SUP in der 
LandesstraSSenplanung

Bei einer Strategischen Umweltprüfung (SUP) handelt 
es sich im Gegensatz zu einer Umweltverträglichkeits-
prüfung (UVP) um kein Genehmigungsverfahren. Die 
SUP dient als Entscheidungshilfe, die fallweise in den 
Erarbeitungsprozess eines Plans, im konkreten Fall ei-
nes Straßenkorridors, integriert ist. Sie stellt sicher, 
dass Umwelterwägungen im weitesten Sinne bei der Be-
schlussfassung eines Straßenkorridors berücksichtigt 
werden.

Daraus ergeben sich folgende zentrale Unterscheidungs-
merkmale zwischen SUP und UVP, die zum grundlegen-
den Verständnis stets Eingang in die Bearbeitung finden 
müssen:

▪▪ Die SUP behandelt mit dem Straßenkorridor ei-
nen abstrakten Plan, der einen wesentlich ge-
ringeren Detaillierungsgrad als ein konkretes 
Straßenprojekt, wie es Gegenstand in der UVP 
ist, aufweist.

▪▪ Die SUP ist in den Erarbeitungsprozess des Stra-
ßenkorridors voll integriert. Die UVP hat ein 
weitgehend ausgearbeitetes Straßenprojekt zum 
Gegenstand.

▪▪ Die SUP befasst sich mit voraussichtlich er-
heblichen, sowohl negativen als auch positiven 
Auswirkungen, wohingegen die UVP Auswir-
kungen jeder Intensität, allerdings nur negative, 
betrachtet.

▪▪ Die SUP ergibt primär qualitative, auf Plausibili-
tät abzielende Bewertungsergebnisse ohne Voll-
ständigkeitsanspruch, während die UVP umfas-
sende, möglichst vollständige Ergebnisse liefert.

▪▪ Die SUP mündet im Unterschied zur UVP nicht 
in einer Zustimmung oder Ablehnung eines Vor-
habens und orientiert sich nicht direkt an Um-
weltnormen; sie formuliert Empfehlungen.

Die SUP folgt damit einer fundamental anderen Logik 
als bekannte Genehmigungsverfahren. In einem Ge-
samtplanungsprozess kommt der SUP damit eine klar 
definierte Funktion zu:

▪▪ Die SUP dient nicht dem Nachweis der Verträg-
lichkeit eines Straßenkorridors, sondern der Er-
mittlung, Beschreibung und Bewertung seiner 
voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkun-
gen.

▪▪ Die SUP ersetzt oder determiniert keines der 
nachfolgenden Genehmigungs- und Prüfver-
fahren.

▪▪ Die SUP erweitert und festigt die Grundlage für 
Entscheidungen und macht diese transparenter.

▪▪ Die SUP weist nach, wie Umweltaspekte vor der 
Entscheidung in Erwägung gezogen wurden.

▪▪ Die SUP umfasst Alternativen und erleichtert 
Projektbegründungen in späteren Planungssta-
dien.

Für die Straßenplanung bedeutet dies, dass der Pla-
nungsprozess bereits in einem sehr frühen Stadium um 
Raum- und Umweltaspekte angereichert wird. Die SUP 
stellt dabei nicht den Planungsauftrag, also in der Regel 
verkehrliche Zielsetzungen, infrage, sondern erzwingt 
Überlegungen, wie dieser Planungsauftrag in einem ge-
gebenen Planungsraum bestmöglich und raumverträg-
lich erfüllt werden kann. Dabei wird also kein starres 
Korsett ex lege zu behandelnder Schutzgüter abgearbei-
tet, sondern umgekehrt ein Straßenkorridor unter Be-
dachtnahme auf im konkreten Fall relevante Umweltas-
pekte entwickelt.
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1.1	 AUSGANGSPUNKT, VORGEHEN UND ERGEBNIS

Dieser Leitfaden behandelt das Vorgehen zur Festlegung 
eines Straßenkorridors für eine Landesstraße (für einen 
umfassenden Verfahrensüberblick vgl. Abbildung 6). 
Gemäß § 12 Abs. 1 Straßengesetz sind Landesstraßen 
Straßen, die mittels Verordnung der Landesregierung zu 
solchen erklärt wurden. Gemäß Abs. 4 dürfen nur solche 
Straßen zu Landesstraßen erklärt werden, deren unge-
fährer Verlauf durch einen Straßenkorridor festgelegt 
wurde. Ein Straßenkorridor wiederum ist eine Planungs-
grundlage für eine Verordnung zur Erklärung als Lan-
desstraße. Nur in folgenden Ausnahmefällen kann die 
Festlegung des Straßenkorridors entfallen:

▪▪ Ausbau von bestehenden Landesstraßen (ein-
schließlich der Errichtung von straßenbeglei-
tenden Geh- und Radwegen, Schutzbauten, 
Stützmauern, Kreisverkehren oder sonstigen 
Kreuzungsumbauten u. dgl.) oder

▪▪ kleinräumige Verlegung von bestehenden Lan-
desstraßen, sofern die Straßenachse um nicht 
mehr als 100 m verlegt wird.

Es obliegt dem Initiator (vgl. Kapitel 1.2), nach Erhalt des 
Planungsauftrages gemeinsam mit der Abt. Ib Verkehrs-
recht des Amts der Landesregierung festzustellen, ob ein 
solcher Ausnahmefall vorliegt (vgl. Abbildung 1).

Für alle anderen zu erklärenden Landesstraßen ist ein 
Straßenkorridor festzulegen, für den zur Feststellung 
der SUP-Pflicht ein Screening und sodann allenfalls 
eine SUP durchzuführen ist.

Als Ausgangspunkt der Straßenplanung dient jedoch 
noch nicht ein bereits konkret ausgeformter Straßen-
korridor, sondern in der Regel ein Planungsauftrag, der 
vom zuständigen Regierungsmitglied erteilt wird und 
die Entwicklung und letzten Endes die Festlegung eines 
Straßenkorridors zur Erreichung ausdrücklich formu-
lierter Planungsziele zum Gegenstand hat:

▪▪ Der Planungsauftrag basiert auf deklarierten 
Planungszielen, meist also der Behebung iden-
tifizierter verkehrlicher Probleme oder der Ver-
folgung politisch formulierter Entwicklungsab-
sichten für das Verkehrsnetz (z. B. Entlastung 
eines Stadt- / Ortskerns durch eine Umfahrung).

▪▪ Dem Planungsauftrag geht eine mehr oder weni-
ger umfangreiche Planungsvorgeschichte voran, 
die tunlichst geeignet ist, das öffentliche Inter-
esse an den Planungszielen zu dokumentieren.

▪▪ Dem Planungsauftrag geht die Erkenntnis vo-
raus, dass die Planungsziele am besten durch 
einen Eingriff in das Landesstraßennetz zu re-
alisieren sind.

Eine kurze Darlegung der Projektvorgeschichte hilft, 
alle bisherigen Planungsschritte, Überlegungen und Ab-
stimmungen zu dokumentieren und für die weitere Be-
arbeitung greifbar zu machen. Im Planungsauftrag ist 
auch ein Planungsraum definiert, der für die Realisie-
rung der Planungsziele geeignet erscheint. Ausgehend 
von diesem Planungsraum werden unterschiedliche pla-
nerische Lösungen (Alternativen) ausgearbeitet.

Für die Planung ist von Bedeutung, dass der Gesetzgeber 
in § 9 Abs. 1 Straßengesetz eine allgemeine Pflicht zur 
Durchführung einer SUP für Straßenkorridore normiert 
hat. Ausnahmen von dieser Pflicht bestehen nur, wenn ein 
Straßenkorridor

▪▪ nur geringfügig geändert wird ODER

▪▪ nur die Nutzung eines kleinen Gebiets auf loka-
ler Ebene betrifft

UND die beabsichtigte Landesstraße keine erheblichen 
Umweltauswirkungen hat. Ob eine SUP-Pflicht besteht 
oder eine Ausnahme greift, ist im sog. Screening zu prü-
fen (§ 9 Abs. 2 Straßengesetz).

1	 Verfahren im Überblick
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Abbildung 1: Vereinfachter Verfahrensüberblick zur Festlegung eines Straßenkorridors
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SCrEEnIng (FEStStELLung DEr SuP-PFLICHt)

Das Screening (vgl. Abbildung 2) dient der Feststellung, 
ob im Zuge der Festlegung eines Straßenkorridors eine 
SUP durchzuführen ist. Es ist somit nicht Teil der SUP, 
sondern dieser vorgelagert. Ergibt das Screening, dass 
eine SUP durchzuführen ist, so dient die dabei durchge-
führte Umwelterheblichkeitsprüfung (UEP) als erste fach-
liche Annäherung an die relevanten Inhalte der SUP.

Der Initiator erarbeitet die Grundlagen für das Scree-
ning. Im Screening-Dokument legt er zuerst dar, ob ei-
ner von zwei möglichen Ausnahmetatbeständen (vgl. 
Seite 6) greift. Ist dies der Fall, kann eine UEP durch-
geführt werden. Dabei prüft der Initiator, ob die beab-
sichtigte Landesstraße, deren ungefährer Verlauf durch 

den Straßenkorridor festgelegt wird, voraussichtlich 
erhebliche Umweltauswirkungen hat. Greift keiner der 
beiden Ausnahmetatbestände, ist automatisch eine SUP 
durchzuführen. Die SUP-Stelle führt Konsultationen mit 
ausgewählten Umweltstellen zum Screening durch.

SCoPIng (FEStLEgung DES untErSuCHungSrAHMEnS)

Im Falle einer SUP-Pflicht erarbeitet der Initiator die 
Grundlagen für das Scoping, das der Vorbereitung der 
SUP dient (vgl. Abbildung 3). Dabei legt er den Umfang 
und Detaillierungsgrad der Untersuchungen fest, deren 
Ergebnisse später in den Umweltbericht aufzunehmen 
sind. Die SUP-Stelle führt Konsultationen mit ausge-
wählten Umweltstellen zum Scoping durch.

Abbildung 2: Verfahrensablauf Screening
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EntWurF DES StrASSEnKorrIDorS, uMWELtBErICHt

Wenn eine SUP-Pflicht besteht, dann ist im Zuge der 
Erarbeitung des Entwurfs des Straßenkorridors ein 
Umweltbericht zu erstellen. Dieser ist das inhaltliche 

Kernstück der SUP (vgl. Abbildung 3). Im Umweltbe-
richt werden verschiedene Alternativen für Straßen-
korridore im Planungsraum gleichwertig behandelt 
und deren voraussichtlich erhebliche Auswirkungen 
ermittelt, beschrieben und bewertet. Diese Grundlagen 

Abbildung 3: Verfahrensablauf Entwurf des Straßenkorridors mit SUP
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erarbeitet der Initiator. Die SUP-Stelle führt Konsulta-
tionen mit ausgewählten Umweltstellen zum Entwurf 
des Straßenkorridors mit Erläuterungsbericht (inkl. 
Umweltbericht) durch und holt weiters Stellungnahmen 
sonstiger Berechtigter ein. Der Umweltbericht ist Teil 
des Erläuterungsberichtes, der darüber hinaus entschei-
dungsrelevante Informationen zu Planungsvorgeschich-
te, Planungszielen sowie verkehrlich-funktionalen und 
technischen Aspekten enthält.

Wenn im Screening dagegen eine Ausnahme von der all-
gemeinen SUP-Pflicht festgestellt wurde, erarbeitet der 
Initiator den Straßenkorridor als Grundlage direkt. Der 
Erläuterungsbericht enthält dann keinen Umweltbericht, 
sondern nur die im Screening erfolgte Feststellung samt 
Begründung, dass keine SUP-Pflicht besteht (vgl. Abbil-
dung 4). Die SUP-Stelle kann auf die Durchführung von 
Konsultationen verzichten.

Abbildung 4: Verfahrensablauf Entwurf des Straßenkorridors ohne SUP
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„PLAn-nvP“ (vErtrÄgLICHKEItSABSCHÄtzung, 
vErtrÄgLICHKEItSPrÜFung)

Könnte ein Straßenkorridor zur Beeinträchtigung ei-
nes Europaschutzgebiets führen, so ist dies vor Ab-
schluss der SUP näher zu prüfen. Zuerst ist eine gro-
be Verträglichkeitsabschätzung durchzuführen, ob 
erhebliche Beeinträchtigungen eines Europaschutzge-
biets auszuschließen sind. Trifft dies nicht zu, erfolgt 

eine Verträglichkeitsprüfung. In beiden Fällen konsul-
tiert die SUP-Stelle die Abt. IVe Umweltschutz des Amts 
der Landesregierung oder die betroffene Bezirkshaupt-
mannschaft auf Basis der Grundlagen, die der Initiator 
erarbeitet (vgl. Abbildung 5). Allgemein kann nur ein 
Straßenkorridor beschlossen werden, der ein Europa-
schutzgebiet als solches nach Maßgabe der Erhaltungs-
ziele des Gebiets nicht beeinträchtigt. Ausnahmen davon 
bestehen im Einzelfall (vgl. Kapitel 5).

Abbildung 5: Verfahrensablauf „Plan-NVP“
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Entscheidungsvorbereitung

Wurde keine SUP durchgeführt, so übermittelt die SUP-
Stelle den Entwurf des Straßenkorridors samt dem Erläu-
terungsbericht an die Landesregierung zur Beschluss-
fassung. Wurde eine SUP durchgeführt, so erstellt die 
SUP-Stelle nach Abschluss der Konsultationen eine Zu-
sammenfassende Erklärung, die sie gemeinsam mit dem 
Entwurf des Straßenkorridors samt dem Erläuterungs-
bericht (inkl. Umweltbericht) und allen im Rahmen der 
SUP abgegebenen Stellungnahmen an die Landesregie-
rung zur Beschlussfassung übermittelt. Eine allenfalls 
durchgeführte „Plan-NVP“ muss abgeschlossen sein und 
die Zustimmung der SUP-Stelle zum Entwurf des Stra-
ßenkorridors als ihr Ergebnis vorliegen.

Beschluss des StraSSenkorridors

Der letzte Schritt besteht in der Beschlussfassung des 
Straßenkorridors durch die Landesregierung als Kollegi-
alorgan. Der Landesregierung als Kollegialorgan obliegt 
es, den Straßenkorridor und eine allenfalls erstellte Zu-
sammenfassende Erklärung zu veröffentlichen und das 
Amt der Landesregierung sowie allenfalls in die SUP 
involvierte Nachbarstaaten über die Beschlussfassung 
des Straßenkorridors zu informieren. Sie muss auch jene 
Überwachungsmaßnahmen (Monitoring) durchführen 
bzw. sicherstellen, die im Rahmen der SUP festgelegt 
wurden.
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1.2	 AKTEURINNEN UND AKTEURE

Im Zuge der Erarbeitung und Festlegung eines Straßen-
korridors sind mehrere Gruppen von Akteurinnen und 
Akteuren mit definierten Aufgaben, Rechten und / oder 
Pflichten involviert, die sich aus den Festlegungen des 
Straßengesetzes ergeben:

Initiator

Der Initiator ist Empfänger des Planungsauftrags und 
damit ein wichtiger Akteur bei der Erarbeitung des Stra-
ßenkorridors einschließlich des Erläuterungsberichts. 
Ihm obliegt es auch, die Grundlagen für das Screening 
und  / oder die SUP sowie eine allfällige „Plan-NVP“ 
zu erarbeiten. Als Initiator kann ausschließlich die 
Abt. VIIb Straßenbau des Amts der Landesregierung 
auftreten.

SUP-Stelle

Die SUP-Stelle steuert die Verfahren zur Feststellung 
der SUP-Pflicht und der SUP selbst. Sie führt auch eine 
allfällige „Plan-NVP“ durch. Die SUP-Stelle greift da-
bei auf Grundlagen zurück, die der Initiator erarbei-
tet. Sie konsultiert Umweltstellen und verantwortet 
die Beteiligung der Öffentlichkeit. Als Autorin der Zu-
sammenfassenden Erklärung zeichnet sie sich für die 
korrekte Durchführung der SUP sowie einer allfälligen 
„Plan-NVP“ vor der Beschlussfassung des Straßenkor-
ridors verantwortlich. Als SUP-Stelle ist die Abt. VIa 
Allgemeine Wirtschaftsangelegenheiten des Amts der 
Landesregierung betraut.

Umweltstellen

Als Umweltstellen werden all jene Abteilungen und 
nachgeordneten Dienststellen des Amts der Landesre-
gierung bezeichnet, die mit Umweltaufgaben betraut 
sind und durch die SUP-Stelle anlassbezogen konsultiert 

werden. Die Umweltstellen nominieren Sachverständige, 
um die Fragestellungen der SUP-Stelle zu beantworten. 
Darüber hinaus können die Umweltstellen auch eine 
allgemeine fachliche Einschätzung zum Vorhaben for-
mulieren. Umweltstellen müssen bei der UEP sowie bei 
Durchführung einer SUP konsultiert werden.

Sonstige Stellungnahmeberechtigte

Sonstige Stellungnahmeberechtigte, wie betroffene Ge-
meinden und Raumplanungsgemeinschaften sowie die 
Naturschutzanwaltschaft Vorarlberg, sind im Unter-
schied zu den Umweltstellen ausschließlich im Rahmen 
der SUP stellungnahmeberechtigt und werden gezielt 
von der SUP-Stelle kontaktiert. Für die Öffentlichkeit er-
folgt eine Auflage zur allgemeinen Einsicht, auf die hin 
jede natürliche oder juristische Person eine Stellung-
nahme abgeben kann. Für ausländische Staaten gelten 
gesonderte Regelungen.

Landesregierung

Nach Abschluss der erforderlichen Verfahren (Scree-
ning, SUP, allenfalls „Plan-NVP“) ist die Entscheidung 
über die Annahme bzw. Ablehnung eines Straßenkor-
ridors dem Kollegialbeschluss der Landesregierung vor-
behalten. Neben der Beschlussfassung kommen der Lan-
desregierung die Aufgaben der öffentlichen Auflage des 
beschlossenen Straßenkorridors samt einer allfälligen 
Zusammenfassenden Erklärung sowie die Durchführung 
von Überwachungsmaßnahmen zu. Diese Aufgaben wer-
den in der Praxis von der Abt. Ib Verkehrsrecht des Amts 
der Landesregierung wahrgenommen.
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16 Feststellung der SUP-Pflicht (Screening)

2.1	 FUNKTION IM VERFAHREN UND VERFAHRENSSCHRITTE

Grundsätzlich sieht der Gesetzgeber eine allgemeine 
Pflicht zur Durchführung einer SUP für Straßenkorri-
dore vor. Ausnahmen von dieser Pflicht bestehen nur, 
wenn ein Straßenkorridor

▪▪ nur geringfügig geändert wird ODER

▪▪ nur die Nutzung eines kleinen Gebiets auf loka-
ler Ebene betrifft

UND die beabsichtigte Landesstraße keine erheblichen 
Umweltauswirkungen hat. Ob eine SUP-Pflicht besteht 
oder eine Ausnahme greift, ist im sog. Screening zu 
prüfen.

Das Screening dient also der Feststellung, ob im Zuge 
der Festlegung eines Straßenkorridors eine SUP durch-
zuführen ist. Es ist somit nicht Teil der SUP, sondern 
dieser vorgelagert. Ergibt das Screening, dass eine SUP 
durchzuführen ist, so dient die dabei durchgeführte UEP 
als erste fachliche Annäherung an die relevanten Inhal-
te der SUP.

Die vom Gesetzgeber normierte allgemeine Pflicht zur 
Durchführung einer SUP für Straßenkorridore ist Aus-
gangspunkt für die Formulierung vergleichsweise rigi-
der Kriterien für das Screening. Ziel ist, nur in wenigen 
und fachlich unstrittigen Fällen eine Ausnahme von der 
allgemeinen SUP-Pflicht begründen zu können.

Für das Screening sind – mit einer einzigen Ausnahme 
(vgl. Kapitel  2.2.1) – folgende Verfahrens- und Arbeits-
schritte (vgl. Abbildung 7) vorgesehen:

▪▪ Auslöser: Planungsauftrag an den Initiator 
durch das zuständige Mitglied der Landesregie-
rung und anschließende Feststellung, dass ein 
Straßenkorridor festzulegen ist

▪▪ Verfassen des Screening-Dokuments zur Dar-
legung des Standpunktes über die SUP-Pflicht 
durch den Initiator als Grundlage für das Scree-
ning

▪▪ Konsultation von Umweltstellen zur voraus-
sichtlichen Erheblichkeit der Umweltauswirkun-
gen durch die SUP-Stelle

▪▪ Auswertung der gesammelten Stellungnahmen 
der Umweltstellen und abschließende Beurtei-
lung der SUP-Pflicht durch die SUP-Stelle

Das Ergebnis des Screenings ist die Feststellung, ob 
im Zuge der Festlegung des Straßenkorridors eine SUP 
durchzuführen ist.

2	 FESTSTELLUNG DER SUP-PFLICHT 
(SCREENING)
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2.2 ARBEITSSCHRITTE DES INITIATORS

2.2.1 ÜbErSIcht

Nach Erhalt des Planungsauftrages schätzt der Initiator 
ab, ob die Durchführung einer SUP im Zuge der Fest-
legung des Straßenkorridors unvermeidlich oder hilf-
reich für die Entscheidungsfindung ist. Ist dies der Fall, 
weil die Ausnahmetatbestände (vgl. Kapitel 2.2.2) nicht 
zutreffen, so kann jeder weitere der folgenden Arbeits-
schritte entfallen. Der Initiator formuliert diese Ein-
schätzung im Screening-Dokument, woraufhin die SUP-
Stelle eine SUP durchführt.

Wird demgegenüber der Straßenkorridor lediglich ge-
ringfügig geändert oder betrifft er nur die Nutzung eines 
kleinen Gebietes auf lokaler Ebene, dann greift nicht die 

automatische SUP-Pflicht, sondern so prüft der Initia-
tor, ob die beabsichtigte Landesstraße, deren ungefährer 
Verlauf durch den Straßenkorridor festgelegt wird, vor-
aussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen hat (vgl. 
Kapitel 2.2.3). Diese fachliche Einschätzung wird eben-
falls im Screening-Dokument schriftlich dargelegt.

Das Screening-Dokument enthält demgemäß zumindest

 ▪ Eine Darlegung des Planungsauftrages,

 ▪ Angaben zum Nachweis der Voraussetzung für 
die Durchführung einer UEP sowie

 ▪ die Ausführungen zur UEP selbst.

Abbildung 7: Verfahrensablauf Screening
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Im Screening-Dokument legt der Initiator also dar, ob im 
vorgegebenen Planungsraum eine beabsichtigte Landes-
straße voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen 
haben kann und daher eine SUP-Pflicht anzunehmen ist 

oder ob aus seiner Sicht eine Ausnahme von der allge-
meinen SUP-Pflicht möglich ist. Das Screening-Doku-
ment bildet die Grundlage für das Screening, das die 
SUP-Stelle durchführt.

2.2.2 nachwEIS dEr VoraUSSEtzUng FÜr dIE dUrchFÜhrUng EInEr UEP

gErIngFÜgIgE ÄnDErung EInES 
BEStEHEnDEn StrASSEnKorrIDorS

Die geringfügige Änderung eines bestehenden Straßen-
korridors trifft als Voraussetzung für die Durchführung 
einer UEP voraussichtlich selten zu, da für bestehende 
Landesstraßen keine Straßenkorridore existieren und 
auch beim Ausbau oder der kleinräumigen Verlegung 
von bestehenden Landesstraßen keine Straßenkorridore 
festzulegen sind (§ 12 Abs. 5 Straßengesetz). Nur wenn 
bestehende Landesstraßen rigoros umgestaltet werden 
oder für zukünftige Landesstraßen Korridore festgelegt 
werden, wird dieser Tatbestand somit relevant.

Für die Änderung eines Straßenkorridors sind grund-
sätzlich folgende Auslöser denkbar:

 ▪ Änderungen der räumlichen Gegebenheiten 
(z. B. Ausweisung eines Schutzgebietes, Sied-
lungserweiterungen)

 ▪ Änderungen der verkehrlich-funktionalen An-
forderungen (z. B. Veränderung der Erschlie-
ßungsfunktion, Erhöhung der Entlastungswir-
kung)

 ▪ Änderungen der technischen Parameter (z. B. 
Veränderung von Regelquerschnitten und Tras-
sierungsparametern)

 ▪ Änderungen der Präferenzen der Entscheidungs-
träger (z. B. Änderungen verkehrspolitischer Ge-
samtzielsetzungen)

Die Änderung eines bestehenden Straßenkorridors 
ist grundsätzlich nur dann geringfügig, wenn Art und 
Umfang der voraussichtlich erheblichen Umweltauswir-
kungen, die in einer allfälligen SUP bei der erstmaligen 
Festlegung des zu ändernden Straßenkorridors festge-
stelt wurden, in der Substanz wahrscheinlich unver-
ändert bleiben. Bei Straßenkorridoren, für die bei der 
erstmaligen Festlegung keine SUP durchgeführt wurde, 
ist eine Geringfügigkeit nur gegeben, wenn durch die 
Änderung keine voraussichtlich erheblichen Umweltaus-
wirkungen erwartbar sind. Für diese Beurteilung eignen 
sich folgende Kriterien:

verBreiTerung / verschmälerung eines 

BesTehenden sTrassenkorridors

Jede Verbreiterung oder Verschmälerung (vgl. Abbil-
dung 8), die im Rahmen der gesetzlich normierten Maxi-
malbereite des Straßenkorridors von 200 m erfolgt, wird 
als geringfügig eingestuft.

Abbildung 8: Verbreiterung (grün) / Verschmälerung (rot) 
eines bestehenden Straßenkorridors
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verlegung eines BesTehenden sTrassenkorridors

Existiert zwischen bestehendem und verlegtem Stra-
ßenkorridor eine durchgehende Schnittfläche (vgl. Ab-
bildung 9, oben), so wird die Verlegung als geringfügig 
eingestuft. Fehlt eine solche durchgehende Schnittflä-
che oder kann sie nicht von vornherein ausgeschlossen 
werden (vgl. Abbildung 9, unten), wird die Verlegung als 
nicht geringfügig eingestuft.

enTFall / einsaTz von aussparungen in einem 

BesTehenden sTrassenkorridor

Ein Entfall oder Einsatz von Aussparungen (vgl. Ab-
bildung 10) wird immer als geringfügige Änderung 
eingestuft.

verlängerung / verkÜrzung eines 

BesTehenden sTrassenkorridors

Eine Verlängerung oder Verkürzung ohne Veränderung 
der einhergehenden verkehrlichen Wirksamkeit (ab-
gedeckte verkehrliche Relationen, Leistungsfähigkeit) 
eines Straßenkorridors (vgl. Abbildung 11) wird als ge-
ringfügig eingestuft. Eine Verlängerung oder Verkür-
zung mit einhergehender verkehrlicher Wirksamkeit, 
also auch ein Entfall eines Straßenkorridors (vgl. Abbil-
dung 12), wird als nicht geringfügig eingestuft.

nutzung EInES KLEInEn gEBIEtES AuF LoKALEr EBEnE

Die Nutzung eines kleinen Gebietes auf lokaler Ebene 
durch einen Straßenkorridor trifft als Voraussetzung 
für die Durchführung einer UEP voraussichtlich öfter 
zu, da es sich bei vielen neuen Landesstraßenvorhaben 
in Vorarlberg um kleinräumige Netzergänzungen oder 
-optimierungen handelt.

Abbildung 9: Verlegung eines bestehenden Straßenkorridors 
mit (Schraffur) und ohne durchgehende 
Schnittf läche (ohne)

Abbildung 10: Entfall (rot) / Einsatz (grün) von Aussparungen 
in einem bestehenden Straßenkorridor

Abbildung 11:  Verlängerung (grün) / Verkürzung (rot) eines 
bestehenden Straßenkorridors

Abbildung 12: Entfall (rot) eines bestehenden Straßenkorridors
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Für die Annahme, dass ein Straßenkorridor nur die Nut-
zung eines kleinen Gebietes auf lokaler Ebene betrifft, 
müssen zwei Teilkriterien erfüllt sein:

▪▪ Der Straßenkorridor darf nur eine einzige räum-
lich-funktionale Einheit betreffen (räumlicher 
Bezugsrahmen) und

▪▪ zudem keine maßgebliche Relevanz für die über-
örtliche verkehrliche Funktionalität des Landes-
straßennetzes ausüben (überörtliche verkehrli-
che Funktionalität).

Teilkriterium 1: Räumlicher Bezugsrahmen

Ein räumlicher Bezugsrahmen wird als eine einzige 
räumlich-funktionale Einheit eingestuft, wenn er als 
in sich geschlossen und räumlich sinnvoll abgrenzbar 
wahrgenommen wird. Das trifft etwa auf eine Ortschaft 
mit ihrem unmittelbaren räumlichen Umfeld, einen von 
Siedlungsteilen eingefassten Offenlandbereich oder eine 
bestimmte Flur zu. Großlandschaften (z. B. „Mittleres 
Rheintal“, „Bodenseeraum“, „Bregenzerwald“), ganze Tal-
schaften oder topografisch nicht als Einheit wahrnehm-
bare Räume sind keine räumlich-funktionale Einheit.

Ein starker erster Hinweis auf das Vorliegen einer einzigen 
räumlich-funktionalen Einheit ist, wenn der Planungs-
raum vollständig in einer einzigen Gemeinde liegt. Da 
sich aber Gemeinden hinsichtlich ihrer Ausdehnung stark 
unterscheiden und ein Landesstraßenvorhaben mitunter 
auch den Grenzbereich zweier oder mehrerer Gemeinden 
betreffen kann, ersetzt dieser erste Hinweis keineswegs 
eine schlüssige fachliche Auseinandersetzung.

Das erste Teilkriterium ist erfüllt, wenn ein Straßenkor-
ridor bzw. sein Planungsraum nur eine einzige räumlich-
funktionale Einheit betrifft. Das erste Teilkriterium ist 
nicht erfüllt, wenn ein Straßenkorridor bzw. sein Pla-
nungsraum mehrere räumlich-funktionale Einheiten be-
trifft oder diesbezüglich Unsicherheit besteht.

Teilkriterium 2: Überörtliche verkehrliche Funktionalität

Die Relevanz eines Straßenkorridors für die überörtli-
che verkehrliche Funktionalität lässt sich aus den Pla-
nungszielen ableiten, die im Zuge des Planungsauftrages 
klar formuliert wird.

Wenn sich aus den Planungszielen maßgebliche Er-
reichbarkeitsveränderungen auf überörtlicher Ebene 
– also außerhalb des Planungsraumes – ergeben, dann 
besitzt ein Landesstraßenvorhaben maßgebliche Rele-
vanz für die überörtliche verkehrliche Funktionalität 
des Landesstraßennetzes. Das ist etwa dann der Fall, 
wenn überörtliche Erreichbarkeitsverbesserungen, Ent-
lastungswirkungen oder Netzertüchtigungen und damit 
einhergehende Verkehrsstromverlagerungen dezidiert 
als Planungsziele genannt sind. Geringe Reisezeit- und 
Erreichbarkeitsveränderungen, die sich gleichsam als 
Nebeneffekt eines Landesstraßenvorhabens im Gesamt-
netz ergeben, werden nicht als maßgeblich eingestuft.

Wenn die Planungsziele ausschließlich oder überwie-
gend einen Eingriff in das lokale Verkehrsgeschehen 
und damit in die Erschließungssituation innerhalb des 
Planungsraumes vorsehen, dann besitzt ein Landesstra-
ßenvorhaben keine maßgebliche Relevanz für die über-
örtliche verkehrliche Funktionalität des Landesstraßen-
netzes. Das ist etwa dann der Fall, wenn die verkehrliche 
Entlastung von Siedlungsteilen, die Beseitigung von Ge-
fahrenstellen oder die Erhöhung des Verkehrsflusses als 
Planungsziele formuliert sind.

Das zweite Teilkriterium ist erfüllt, wenn ein Straßen-
korridor keine maßgebliche Relevanz für die überörtliche 
verkehrliche Funktionalität des Landesstraßennetzes be-
sitzt. Das zweite Teilkriterium ist nicht erfüllt, wenn ein 
Straßenkorridor hingegen maßgebliche Relevanz für die 
überörtliche verkehrliche Funktionalität des Landesstra-
ßennetzes besitzt.
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2.2.3	 Umwelterheblichkeitsprüfung (UEP)

Grundverständnis der Erheblichkeit 
von Auswirkungen

Weder die SUP-RL noch das Straßengesetz legen klar 
dar, wann eine erwartbare Auswirkung – zumal eines 
relativ spezifischen Typs Plan wie einem Straßenkorri-
dor für eine Landesstraße – voraussichtlich erheblich ist. 
Aus diesem Grund bedarf es eines fachlichen Grundver-
ständnisses, auf das bei der Beantwortung der Erheb-
lichkeitsfrage zurückgegriffen wird.

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass jedes Lan-
desstraßenvorhaben Umweltauswirkungen hervorruft. 
Ressourcenbeanspruchung und Konflikte bzw. Störun-
gen im Raum sind unvermeidlich. Die UEP dient also 
nicht der Feststellung, dass es überhaupt Umweltaus-
wirkungen gibt, sondern der Abschätzung, ob die Um-
weltauswirkungen in einem spezifischen räumlichen 
Kontext bei der Festlegung eines Straßenkorridors vor-
aussichtlich erheblich sind bzw. sein können.

Das Grundverständnis für die Durchführung der UEP 
lautet daher: Das Vorliegen von Umweltauswirkungen ist 
noch kein Anlass, eine SUP durchzuführen. Umweltaus-
wirkungen sind vielmehr erst erheblich (also auch ent-
scheidungsrelevant), wenn sie ein übliches, erwartbares 
Maß voraussichtlich übersteigen!

Gegenstand der Umwelterheblichkeitsprüfung

Die Umwelterheblichkeitsprüfung (UEP) stellt den fach-
lichen Kern des Screenings dar. Sie dient – wie ihr Name 
vermuten lässt – der Feststellung, ob ein Landesstraßen-
vorhaben im vorgegebenen Planungsraum, dessen un-
gefährer Verlauf durch den Straßenkorridor festgelegt 
wird, voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen 
hat bzw. haben kann.

Hierzu ist vorauszuschicken, dass die UEP zu einem 
Zeitpunkt stattfindet, zu dem dieser Straßenkorridor 
noch nicht festgelegt ist. Schließlich dient das Screening 
– und damit die UEP – der Feststellung, ob im Zuge der 
Festlegung des konkreten Straßenkorridors eine SUP 
durchzuführen ist.

Die Kernfrage der UEP lautet daher: Sind in einem Pla-
nungsraum Aspekte gegeben, für die bei Umsetzung von 
Planungszielen durch einen Straßenkorridor mit erheb-
lichen Umweltauswirkungen zu rechnen ist?

In der UEP wird also beurteilt, ob in einem Planungs-
raum besondere räumliche bzw. natürliche Gegebenhei-
ten bestehen, die bei der Erfüllung des Planungsauftra-
ges erhebliche Umweltauswirkungen erwarten lassen. 
In diesem Fall sind erhebliche Umweltauswirkungen 
durch die Festlegung eines Straßenkorridors zu erwar-
ten bzw. nicht auszuschließen.

Damit kommen als Gegenstand der UEP vorrangig die 
Merkmale der Auswirkungen und der voraussichtlich 
erheblich betroffenen Gebiete, wie sie in Anhang II der 
SUP-RL als Kriterien genannt sind, zu tragen. Diese sind 
im Unterschied zu den Merkmalen des Plans stets unter-
schiedlich. Gegenstand der UEP ist also nicht der Stra-
ßenkorridor – ihn gilt es erst zu entwickeln –, sondern 
primär der Planungsraum, der für die Festlegung des 
Straßenkorridors zur Verfügung steht.

Eine Beschäftigung mit den Merkmalen des Plans, wie 
sie in Anhang II der SUP-RL ebenfalls als Kriterien ge-
nannt sind, würde hingegen im Anwendungsfeld der 
SUP für Landesstraßenkorridore wenig Sinn machen. Die 
Merkmale des Plans sind weitgehend bekannt und immer 
gleich, da diese sich auf den Typ des Plans – hier also stets 
den Korridor für eine Landesstraße – und nicht etwa auf 
die Merkmale eines konkreten Landesstraßenvorhabens 
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beziehen. Der Gesetzgeber hat also mit seiner Entschei-
dung, eine allgemeine Pflicht zur Durchführung einer 
SUP für Landesstraßenkorridore einzuführen, die Fra-
ge nach den Merkmalen des Plans generell beantwortet: 
Der Plantyp Landesstraßenkorridor besitzt in der Regel 
Merkmale, die erhebliche Umweltauswirkungen erwar-
ten lassen.

Erheblichkeitseinstufung

Für die Erheblichkeitseinstufung erfolgt die Betrachtung 
von fünf Themenbereichen im Planungsraum, auf die ein 
Landesstraßenvorhaben in der Regel Auswirkungen hat:

▪▪ Siedlungswesen (einschließlich Wirtschaft, Kul-
turgüter und Ortsbild; vgl. Tabelle 1)

▪▪ Mensch und Gesundheit (Lärm, Luft und Erschüt-
terungen; Verkehrssicherheit; vgl. Tabelle 2)

▪▪ Landschaft und Erholung (anthropozentrische 
Nutzungsaspekte; landschaftsbezogene Erho-
lungsnutzungen; vgl. Tabelle 3)

▪▪ Ressourcen und deren Nutzung (Boden und Was-
ser als Ressourcen; vgl. Tabelle 4)

▪▪ Naturraum und Ökologie (Fokus auf Schutzbedürf-
tigkeit und Erhaltungswürdigkeit; vgl. Tabelle 5)

Für jeden der fünf Themenbereiche erfolgt die Anspra-
che der Sensibilität im Planungsraum sowie der Inten-
sität der Auswirkungen, die im Falle der Umsetzung 
eines Landesstraßenvorhabens zu erwarten sind. Ob-
schon die SUP sich mit positiven und negativen Aus-
wirkungen gleichermaßen befasst, werden in der UEP 
vorrangig negative Auswirkungen betrachtet. Da mit 
einem Landesstraßenvorhaben grundsätzlich die Hoff-
nung auf erheblich positive Auswirkungen verbunden 
ist – die als Planungsziele formuliert sind – würde deren 

Berücksichtigung in der UEP dazu führen, dass tatsäch-
lich immer eine SUP durchzuführen wäre.

Ein Straßenkorridor lässt voraussichtlich erhebliche 
Umweltauswirkungen erwarten, wenn bezogen auf ei-
nen Themenbereich

▪▪ eine im Sinne der SUP-RL relevante Sensibilität 
im Planungsraum gegeben ist UND

▪▪ eine im Sinne der SUP-RL relevante Intensität 
möglicher Auswirkung wahrscheinlich ist.

Sind in zumindest einem der fünf Themenbereiche vo-
raussichtlich erhebliche Auswirkungen zu erwarten, ist 
eine SUP durchzuführen. Dies kann auch nur einen ein-
zelnen Aspekt betreffen.
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Themenbereich Landschaft und Erholung

Aspekt relevante Sensibilität bei … relevante Intensität bei …

Landschaft

Vorliegen besonderer natürlicher Merkmale permanenten und unumkehrbaren Auswirkungen

kumulativen AuswirkungenBetroffenheit von Gebieten, deren Status als 
geschützt anerkannt ist Auswirkungen über den Planungsraum hinaus

Erholung überörtlich bedeutenden Formen der 
landschaftsgebundenen Erholung

permanenten und unumkehrbaren Auswirkungen

kumulativen Auswirkungen

Auswirkungen über den Planungsraum hinaus

Anmerkung: Im Themenbereich Landschaft und Erholung werden die Auswirkungen auf die Aspekte Bevölkerung, Gesundheit des 
Menschen (v. a. Erholungs- und Wohlfahrtswirkung) und Landschaft nach Anhang I der SUP-RL gefasst.

Tabelle 3:	 Kriterien zur Beurteilung von Sensibilität und Intensität im Themenbereich Landschaft und Erholung

Tabelle 2:	 Kriterien zur Beurteilung von Sensibilität und Intensität im Themenbereich Mensch und Gesundheit

Themenbereich Mensch und Gesundheit

Aspekt relevante Sensibilität bei … relevante Intensität bei …

Immissionen (Lärm, Luft 
und Erschütterungen)

Überschreitung der Umweltqualitätsnormen oder 
der Grenzwerte

kumulativen Auswirkungen

Betroffenheit von Gebieten, deren Status als 
geschützt anerkannt ist

Auswirkungen über den Planungsraum hinaus

Verkehrssicherheit besonders vielen oder schweren 
Unfallhäufungspunkten

nennenswerten Risiken für die menschliche 
Gesundheit durch Unfälle

Anmerkung: Im Themenbereich Mensch und Gesundheit werden die Auswirkungen auf die Aspekte Bevölkerung, Gesundheit des 
Menschen und Luft (v. a. Immissionen) nach Anhang I der SUP-RL gefasst.

Tabelle 1:	 Kriterien zur Beurteilung von Sensibilität und Intensität im Themenbereich Siedlungswesen

Themenbereich Siedlungswesen

Aspekt relevante Sensibilität bei … relevante Intensität bei …

Siedlungs- und 
Wirtschaftsraum

intensiver Bodennutzung, sofern die Errichtung 
einer Landesstraße in Widerspruch zu dieser 
steht (Einschränkung von Entwicklungsoptionen, 
standortgebundene Bodennutzung etc.)

absehbar starken Einschränkungen der 
Entwicklungsoptionen

permanenten und unumkehrbaren Auswirkungen

Auswirkungen über den Planungsraum hinaus

kumulativen Auswirkungen

Kulturgüter und 
Ortsbild

Vorliegen besonderer natürlicher Merkmale oder 
kulturellen Erbes

permanenten und unumkehrbaren Auswirkungen

Auswirkungen über den Planungsraum hinaus
Betroffenheit von Gebieten, deren Status als 
geschützt anerkannt ist kumulativen Auswirkungen

Anmerkung: Im Themenbereich Siedlungswesen werden die Auswirkungen auf die Aspekte Bevölkerung, Sachwerte, kulturelles Erbe 
einschließlich architektonisch wertvoller Bauten und der archäologischen Schätze nach Anhang I der SUP-RL gefasst.
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Themenbereich Naturraum und Ökologie

Aspekt relevante Sensibilität bei … relevante Intensität bei …

Naturraum und 
Ökologie

Vorliegen besonderer natürlicher Merkmale permanenten und unumkehrbaren Auswirkungen

kumulativen Auswirkungen
Seltenheit eines Vorkommens Auswirkungen über den Planungsraum hinaus

Betroffenheit von Gebieten, deren Status als 
geschützt anerkannt ist

nennenswerten Risiken für die Umwelt durch 
Unfälle

Anmerkung: Im Themenbereich Naturraum und Ökologie werden die Auswirkungen auf die Aspekte biologische Vielfalt, Fauna, Flora 
und Landschaft nach Anhang I der SUP-RL gefasst.

Tabelle 5:	 Kriterien zur Beurteilung von Sensibilität und Intensität im Themenbereich Naturraum und Ökologie

Tabelle 4:	 Kriterien zur Beurteilung von Sensibilität und Intensität im Themenbereich Ressourcen und deren Nutzung

Themenbereich Ressourcen und deren Nutzung

Aspekt relevante Sensibilität bei … relevante Intensität bei …

Boden

Vorliegen besonderer natürlicher Merkmale
permanenten und unumkehrbaren Auswirkungen

kumulativen Auswirkungen

intensiver Bodennutzung nennenswerten Risiken für die Umwelt durch 
Unfälle

Wasser

Überschreitung der Umweltqualitätsnormen oder 
der Grenzwerte

permanenten und unumkehrbaren Auswirkungen

Auswirkungen über den Planungsraum hinaus

Betroffenheit von Gebieten, deren Status als 
geschützt anerkannt ist

kumulativen Auswirkungen

nennenswerten Risiken für die Umwelt durch 
Unfälle

Anmerkung: Im Themenbereich Ressourcen und deren Nutzung werden die Auswirkungen auf die Aspekte Bevölkerung, Boden, Wasser, 
Sachwerte und Landschaft nach Anhang I der SUP-RL gefasst. Der Aspekt Luft, verstanden als die Ressource Klima, ist nicht von 
Interesse, da angenommen wird, dass ein Landesstraßenvorhaben grundsätzlich keine erheblichen Auswirkungen auf das (globale) 
Klima hervorrufen kann.
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2.3	 ARBEITSSCHRITTE DER SUP-STELLE

Auslöser für die Tätigkeit

Die SUP-Stelle wird aktiv, wenn der Initiator gemeinsam 
mit der Abt. Ib Verkehrsrecht des Amts der Landesregie-
rung festgestellt hat, dass ein Straßenkorridor festzule-
gen – und daher möglicherweise eine SUP durchzufüh-
ren – ist. Die SUP-Stelle führt dann ein Screening auf 
Basis der durch den Initiator erarbeiteten Grundlagen 
(Screening-Dokument) durch und konsultiert hierzu 
ausgewählte Umweltstellen. Die Konsultationen können 
entfallen, wenn auf Grund ganz offensichtlich erhebli-
cher Umweltauswirkungen die Durchführung einer SUP 
im Zuge der Festlegung des Straßenkorridors unver-
meidlich oder hilfreich für die Entscheidungsfindung 
erscheint.

Abwicklung Konsultationen

Nach Erhalt des Screening-Dokuments entscheidet die 
SUP-Stelle, welche fachlichen Stellungnahmen für die 
Durchführung des Screenings sinnvoll erscheinen. Da-
für wählt die SUP-Stelle jene Umweltstellen aus, die 
für die ggst. Fragestellungen relevant sind. Die Um-
weltstellen ihrerseits nominieren Sachverständige. Bei 
den Stellungnahmen handelt es sich um grobe fachliche 
Einschätzungen.

Um die Sachverständigen strukturiert und mit Fokus 
auf die relevanten Fragestellungen einzubeziehen, for-
muliert die SUP-Stelle anlassbezogen Prüfbücher bzw. 
konkrete Fragestellungen, die sie gemeinsam mit dem 
Screening-Dokument an die Umweltstellen übermittelt. 
Die Prüfbücher bzw. konkreten Fragestellungen decken 
zumindest folgende Aspekte ab:

▪▪ Vollständigkeit (Themenbereiche, Prüfkriterien 
aus Anhang II der SUP-RL, Datenbasis)

▪▪ fachliche Nachvollziehbarkeit (Sensibilität, In-
tensität, Erheblichkeit)

▪▪ Einzelfragen betreffend die Gesamteinschät-
zung zur Erheblichkeitsfrage

Zur Beurteilung, ob eine geringfügige Änderung eines 
Korridors oder eine kleinräumige Nutzung auf lokaler 
Ebene vorliegt, werden die Umweltstellen nicht befragt. 
Diese Einschätzung obliegt allein der SUP-Stelle.

Als Stellungnahmefrist für die Umweltstellen kann die 
SUP-Stelle anlassbezogen einen Zeitraum zwischen drei 
und sechs Wochen festlegen. Bis zum Ablauf dieser Frist 
müssen die Stellungnahmen der Umweltstellen bei der 
SUP-Stelle einlangen.

Die SUP-Stelle wertet die gesammelten Stellungnahmen 
der Umweltstellen aus und beurteilt abschließend, ob

▪▪ eine Ausnahme von der allgemeinen SUP-Pflicht 
vorliegt und

▪▪ die Einschätzungen des Initiators geteilt werden 
und eine Umwelterheblichkeit (SUP-Pflicht) bzw. 
keine Umwelterheblichkeit (keine SUP-Pflicht) 
vorliegt.

Im Zweifelsfall oder bei fachlicher Unsicherheit ist es 
zielführend, von der Erarbeitung weiterer Grundlagen 
durch den Initiator abzusehen und eine SUP durchzu-
führen, um letztlich die Frage der voraussichtlichen Er-
heblichkeit von Auswirkungen dort zu klären.
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3.1	 FUNKTION IM VERFAHREN UND VERFAHRENSSCHRITTE

Wenn im Zuge der Festlegung eines Straßenkorridors 
eine SUP durchgeführt wird, dann werden zu allererst 
der Umfang und Detaillierungsgrad der in den Um-
weltbericht aufzunehmenden Informationen festge-
legt. Dieses Vorgehen hat innerhalb der SUP folgende 
Funktionen:

▪▪ Noch vor der Erarbeitung des Straßenkorridors 
und des Umweltberichts wird erörtert, welche 
möglichen Auswirkungen als entscheidungsre-
levant erachtet werden und wie zu diesbezügli-
chen Aussagen gelangt werden kann.

▪▪ Die SUP-Stelle gewinnt frühzeitig einen Ein-
druck, ob die Art der Durchführung der SUP im 
Zuge der Festlegung des Straßenkorridors eine 
hinreichende Berücksichtigung von Umweltas-
pekten bei der Entscheidungsvorbereitung er-
warten lässt.

Das Scoping dient also der Festlegung des Untersu-
chungsrahmens der SUP. Es ist somit elementarer Be-
standteil und erster tatsächlicher Arbeitsschritt der SUP.

Das Scoping ist vom Gesetzgeber nicht explizit 
vorgesehen, allerdings bei einer direkten Anwendung 
der SUP-RL unerlässlich. Sein Wert besteht in seinem 
Beitrag zu einer finalorientierten und transparenten 
Abwicklung der SUP im Zuge der Festlegung des 
Straßenkorridors. 

Für das Scoping sind folgende Verfahrens- und 
Arbeitsschritte (vgl. Abbildung 13) vorgesehen:

▪▪ Auslöser: Feststellung der SUP-Pflicht im Scree-
ning durch die SUP-Stelle

▪▪ Verfassen des Scoping-Dokuments zur Festle-
gung des Untersuchungsrahmens für den Um-
weltbericht durch den Initiator als Grundlage 
für das Scoping 

▪▪ Konsultation von Umweltstellen zum Untersu-
chungsrahmen durch die SUP-Stelle

▪▪ Auswertung der gesammelten Stellungnahmen 
der Umweltstellen und abschließende Zusam-
menfassung relevanter Einwände, Ergänzungs-
vorschläge und Hinweise zum Untersuchungs-
rahmen durch die SUP-Stelle

Das Ergebnis des Scopings ist ein im Idealfall zwischen 
SUP-Stelle, Initiator und Umweltstellen abgestimm-
ter Bearbeitungszugang für den Umweltbericht. Da die 
konsultierten Umweltstellen weitgehend ident mit den 
Umweltstellen im Rahmen der Konsultationen zum Um-
weltbericht (vgl. Kapitel 4) sind, ermöglicht dieser ab-
gestimmte Bearbeitungszugang bereits zu einem frühen 
Zeitpunkt eine gute Abstimmung zwischen den Betrof-
fenen und minimiert Unsicherheiten hinsichtlich einer 
zielführenden Vorgehensweise.

3	 Vorbereitung der SUP (Scoping)
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3.2 ARBEITSSCHRITTE DES INITIATORS

Bei Eintritt in einen Erarbeitungsprozess eines Stra-
ßenkorridors, der eine SUP erfordert, legt der Initiator 
in einem Scoping-Dokument den Umfang und Detaillie-
rungsgrad der in den Umweltbericht aufzunehmenden 

Informationen fest. Er grenzt damit vorweg ab, welche 
möglichen Umweltauswirkungen er als entscheidungs-
relevant erachtet und wie er zu diesbezüglichen Aussa-
gen gelangen möchte.

Abbildung 13: Verfahrensablauf Entwurf des Straßenkorridors mit SUP
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Im Zuge des Scopings und mit der Festlegung des Unter-
suchungsansatzes findet bereits eine überblicksartige 
Auseinandersetzung mit dem Charakter des Planungs-
raums und den darin denkbaren erheblichen Auswirkun-
gen statt. Wurde im Screening eine UEP durchgeführt, 
so stellen die dort gewonnenen Erkenntnisse bereits ei-
nen wertvollen Ausgangspunkt für diese Auseinander-
setzung dar.

Das Scoping-Dokument enthält demgemäß zumindest 
die in Tabelle 6 angeführten Informationen. Diese müs-
sen hinreichend ausführlich dargelegt sein, um den von 

der SUP-Stelle konsultierten Umweltstellen einen nach-
vollziehbaren Eindruck vom geplanten Vorgehen zu 
vermitteln.

Von den im Scoping getroffenen Festlegungen kann bei 
der Erstellung des Umweltberichts im Detail abgewichen 
werden. Solche Abweichungen können durch zusätzli-
che Erkenntnisse aus den Konsultationen im Zuge des 
Scopings als auch während der Erstellung des Umwelt-
berichts selbst ausgelöst werden.

Mindestangaben im Scoping-Dokument

Aussageebene Informationsgehalt

Aufgabenstellung und 
Zielsetzung

Kurzdarstellung des Planungsauftrags (Planungsziele, Planungsraum, Planungsgenese)

Darlegung der Gründe für die Durchführung einer SUP (Zusammenfassung Screening bzw. Gründe für 
Annahme der SUP-Pflicht)

geplantes Vorgehen zur Integration des Umweltberichts in den Erläuterungsbericht

Systemabgrenzung

zeitliche Systemabgrenzung (Untersuchungshorizont)

räumliche Systemabgrenzung (Untersuchungsraum)

inhaltliche Systemabgrenzung (Untersuchungsgegenstand)

Abgrenzung der 
Informationen im 
Umweltbericht

geplantes Vorgehen bei der Darstellung des derzeitigen Umweltzustandes (relevante Themen, 
Aussagequalität, Methoden, Quellen)

denkbare Alternativen (sinnvolle Korridoralternativen, Nullvariante)

geplantes Vorgehen zur Ermittlung, Beschreibung und Bewertung voraussichtlich erheblicher 
Auswirkungen (relevante Themen, Aussagequalität, Quellen, Methoden, angestrebte Ergebnisse)

Ausblick auf mögliche Maßnahmenbereiche

Tabelle 6:	 Mindestangaben im Scoping-Dokument
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3.3	 ARBEITSSCHRITTE DER SUP-STELLE

Auslöser für die Tätigkeit

Die SUP-Stelle wird aktiv, wenn das Screening ergibt, 
dass im Zuge der Festlegung eines Straßenkorridors eine 
SUP durchzuführen ist. Die SUP-Stelle führt dann ein 
Scoping auf Basis der durch den Initiator erarbeiteten 
Grundlagen (Scoping-Dokument) durch und konsultiert 
hierzu ausgewählte Umweltstellen.

Abwicklung Konsultationen

Nach Erhalt des Scoping-Dokuments entscheidet die 
SUP-Stelle, welche fachlichen Stellungnahmen für die 
Durchführung des Scopings sinnvoll erscheinen. Dafür 
wählt die SUP-Stelle jene Umweltstellen aus, die für die 
ggst. Fragestellungen relevant sind. Die Umweltstellen 
ihrerseits nominieren Sachverständige. Es ist zweckmä-
ßig, wenn für die Beurteilung dieselben Umweltstellen 
bzw. Sachverständigen konsultiert werden wie beim 
vorangegangenen Screening, da diese Vorkenntnisse zu 
den Planungszielen und zu relevanten Fragestellungen 
haben.

Um die Sachverständigen strukturiert und mit Fokus 
auf die relevanten Fragestellungen einzubeziehen, for-
muliert die SUP-Stelle anlassbezogen Prüfbücher bzw. 
konkrete Fragestellungen, die sie gemeinsam mit dem 
Scoping-Dokument an die Umweltstellen übermittelt. 
Die Prüfbücher bzw. konkreten Fragestellungen decken 
zumindest folgende Aspekte ab:

▪▪ Vollständigkeit (Inhalt, Umfang, Detaillierungs-
grad, Prüfmethoden)

▪▪ fachliche Nachvollziehbarkeit (Aussagerelevanz)

▪▪ Eignung der Methoden (Aussagekraft, Datenver-
fügbarkeit, Stand der Technik)

Als Stellungnahmefrist für die Umweltstellen kann die 
SUP-Stelle anlassbezogen einen Zeitraum zwischen drei 
und sechs Wochen festlegen. Bis zum Ablauf dieser Frist 
müssen die Stellungnahmen der Umweltstellen bei der 
SUP-Stelle einlangen.

Die SUP-Stelle wertet die gesammelten Stellungnahmen 
der Umweltstellen aus und verfasst eine abschließende 
Zusammenfassung relevanter Einwände, Ergänzungs-
vorschläge und Hinweise zum Untersuchungsrahmen 
durch die SUP-Stelle.

Kritische Stellungnahmen der Umweltstellen haben kei-
ne unmittelbar bindenden Wirkungen für das weitere 
Vorgehen. Die Erarbeitung des Straßenkorridors und des 
Umweltberichts kann jedenfalls umgehend beginnen. 
Dennoch, nicht zuletzt mit Blick auf weitere Konsulta-
tionsprozesse in der SUP, ist es in der Regel zielführend, 
allfällige Einwände, Ergänzungsvorschläge und Hinwei-
se für die weitere Bearbeitung zu berücksichtigen.
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4.1	 FUNKTION IM VERFAHREN UND VERFAHRENSSCHRITTE
Der Entwurf des Straßenkorridors ist das fachliche Ker-
nelement auf dem Weg zur Beschlussfassung eines Stra-
ßenkorridors durch die Landesregierung. Dieser Stellen-
wert kommt ihm unabhängig davon zu, ob im Zuge der 
Festlegung des Straßenkorridors eine SUP durchzufüh-
ren ist oder nicht.

Ausgehend vom Planungsauftrag, der die Planungsziele 
und den Planungsraum definiert, wird ein konkreter Stra-
ßenkorridor entworfen, dem immer ein Erläuterungsbe-
richt beigelegt wird. Der Erläuterungsbericht dokumen-
tiert den Planungsprozess und legt alle Informationen 
offen, die letztendlich zur Auswahl eines bestimmten 
Straßenkorridors geführt haben. Dazu können auch, im 
Falle einer SUP, Umweltüberlegungen oder Alternativen-
prüfungen zählen.

Verfahrensschritte OHNE Durchführung einer SUP

Wenn im Zuge der Festlegung des Straßenkorridors keine 
SUP durchzuführen ist, können sich die Darstellungen 
im Erläuterungsbericht auf die Betrachtung verkehr-
lich-funktionaler und technischer Aspekte beschränken, 
die dennoch nachvollziehbar dokumentiert sein müssen. 
Zusätzlich ist das begründete Ergebnis des Screenings 
aufzunehmen, wonach bei der Erarbeitung des Straßen-
korridors keine SUP durchzuführen war.

Der Entwurf des Straßenkorridors mit dem Erläuterungsbe-
richt wird keinem Konsultations- oder Auflageprozess zu-
geführt. Die SUP-Stelle übermittelt die erarbeiteten Unter-
lagen direkt an die Landesregierung zur Beschlussfassung.

Für die Erarbeitung des Entwurfs eines Straßenkorridors ohne 
einhergehende Durchführung einer SUP sind folgende Ver-
fahrens- und Arbeitsschritte (vgl. Abbildung 14) vorgesehen:

▪▪ Auslöser: Feststellung der Befreiung von der 
SUP-Pflicht im Screening durch die SUP-Stelle

▪▪ Erarbeitung eines Entwurfs eines Straßenkorri-
dors und Erstellung eines Erläuterungsberichts 
durch den Initiator, wobei der Initiator das Vor-
gehen für die Erarbeitung frei wählen kann

▪▪ Übermittlung des Entwurfs des Straßenkorridors 
mit Erläuterungsbericht durch die SUP-Stelle an 
die Landesregierung zur Beschlussfassung

Das Ergebnis ist die Vorlage eines beschlussfä-
higen Entwurfs eines Straßenkorridors und eines 
Erläuterungsberichts.

Verfahrensschritte MIT Durchführung einer SUP

Wenn im Zuge der Festlegung des Straßenkorridors eine 
SUP durchzuführen ist, enthält der Erläuterungsbericht 
zusätzlich einen Umweltbericht. Im Umweltbericht wer-
den, über den Erläuterungsbericht hinausgehend, die vo-
raussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen sowie das 
Ergebnis der verpflichtenden Alternativenprüfung darge-
stellt. Dies verursacht einen erheblichen Mehraufwand, da 
im Erläuterungsbericht rein verkehrlich-funktionale und 
technische Aspekte durch definierte Auswirkungsanalysen 
und Alternativenbetrachtungen zu ergänzen sind.

Damit besteht die Funktion der SUP bzw. des Umweltbe-
richts darin, die Berücksichtigung von Umweltaspekten 
im Planungsprozess sicherzustellen, deren Relevanz zu-
vor im Screening (vgl. Kapitel 2) festgestellt wurde.

Wenn der Entwurf des Straßenkorridors möglicherweise 
zur Beeinträchtigung eines Europaschutzgebiets führt, so 
wird parallel zur SUP eine Verträglichkeitsabschätzung 
und ggf. eine Verträglichkeitsprüfung („Plan-NVP“) 
durchgeführt. Ein Straßenkorridor darf grundsätzlich 
nur dann durch die Landesregierung beschlossen werden, 
wenn er das Europaschutzgebiet als solches nach Maßga-
be der Erhaltungsziele des Gebiets nicht beeinträchtigt. 
Ausnahmen bestehen im Einzelfall (vgl. Kapitel 5).

4	 ENTWURF DES STRASSENKORRIDORS, 
UMWELTBERICHT
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Für die Erarbeitung des Entwurfs eines Straßenkorridors 
mit einhergehender Durchführung einer SUP sind folgen-
de Verfahrens- und Arbeitsschritte (vgl. Abbildung 15) 
vorgesehen:

 ▪ Auslöser: Abschluss des Scopings durch die 
SUP-Stelle

 ▪ Erarbeitung eines Entwurfs eines Straßenkorri-
dors und Verfassen eines Umweltberichts als Teil 
des Erläuterungsberichts durch den Initiator

 ▪ Konsultation der Umweltstellen zum Entwurf 
des Straßenkorridors mit Erläuterungsbericht 
(inkl. Umweltbericht) durch die SUP-Stelle

 ▪ Übermittlung des Entwurfs des Straßenkorridors 
mit Erläuterungsbericht (inkl. Umweltbericht) 
durch die SUP-Stelle an betroffene Gemeinden 
und Raumplanungsgemeinschaften sowie die 
Naturschutzanwaltschaft zur Stellungnahme-
möglichkeit

 ▪ Veranlassung und Kundmachung der öffentli-
chen Auflage des Entwurfs des Straßenkorridors 
mit Erläuterungsbericht (inkl. Umweltbericht) 
durch die SUP-Stelle

 ▪ allfällige Durchführung grenzüberschreitender 
Konsultationen durch die SUP-Stelle

Abbildung 14: Verfahrensablauf Entwurf des Straßenkorridors ohne SUP
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 ▪ allfällige Anpassung des Entwurfs des Straßen-
korridors durch den Initiator auf Grundlage der 
eingelangten Stellungnahmen

 ▪ Durchführung einer „Plan-NVP“ durch die SUP-
Stelle (vgl. Kapitel 5)

 ▪ Entscheidungsvorbereitung durch die SUP-Stel-
le (vgl. Kapitel 6)

Das Ergebnis ist die Vorlage eines beschlussfähigen Ent-
wurfs eines Straßenkorridors und einer Zusammenfas-
senden Erklärung.

Abbildung 15: Verfahrensablauf Entwurf des Straßenkorridors mit SUP
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4.2	 ARBEITSSCHRITTE DES INITIATORS

Arbeitsschritte des Initiators OHNE 
Durchführung einer SUP

Der Initiator richtet sein Handeln auf die Erarbeitung 
des Entwurfs des Straßenkorridors aus. Da kein Um-
weltbericht erstellt werden muss, kann er das Vorge-
hen für die Erarbeitung des Straßenkorridors grund-
sätzlich frei wählen. Dennoch gilt es für die beiden zur 
Beschlussfassung vorzulegenden Unterlagen (Entwurf 
des Straßenkorridors, Erläuterungsbericht) folgendes zu 
berücksichtigen:

▪▪ Der Erläuterungsbericht ist jedenfalls zu erstel-
len und muss das Vorgehen bei der Erarbeitung 
des Straßenkorridors nachvollziehbar dokumen-
tieren. Für den Fall, dass das Screening keine 
SUP-Pflicht ergeben hat, ist die entsprechende 
Begründung anzuführen.

▪▪ Der Straßenkorridor muss bestimmten Quali-
tätskriterien (vgl. Tabelle 7) entsprechen, wobei 
die Einheitlichkeit hinsichtlich der voraussicht-
lich erheblichen Auswirkungen als Kriterium 
entfällt, da keine SUP durchgeführt wird.

Die Tatsache, dass der Erläuterungsbericht keinen Umwelt-
bericht enthält, bedeutet nicht, dass auf die Integration 
von Umweltaspekten und die Betrachtung von Alternati-
ven verzichtet werden muss. Eine entsprechende fachliche 
Auseinandersetzung wird vielmehr empfohlen und kann 
anlass- und fragestellungsbezogen vorgenommen werden.

Arbeitsschritte des Initiators MIT 
Durchführung einer SUP

Der Initiator richtet sein Handeln auf die Erarbeitung 
des Entwurfs des Straßenkorridors aus. Er muss einen 
Umweltbericht erstellen, der sein Vorgehen für die Er-
arbeitung des Straßenkorridors erheblich determiniert. 
Der Erläuterungsbericht, für den an sich keine spezifi-
schen Vorgaben bestehen, wird thematisch von Inhalten 
des Umweltberichts dominiert.

Der Umweltbericht mit seinen Auswirkungsanalysen 
und Alternativenbetrachtungen bildet neben verkehr-
lich-funktionalen und technischen Aspekten die zentra-
le fachliche Basis für die Erarbeitung eines Entwurfs des 
Straßenkorridors. Der Straßenkorridor muss dabei be-
stimmten Qualitätskriterien (vgl. Tabelle 7) entsprechen.

Qualitätskriterien bei der Erarbeitung eines StraSSenkorridors

Festlegung klar erkennbarer Anfangs- und Endpunkte bzw. -kanten

Breite max. 200 m, zumindest aber ausreichend für die Straßenachse samt Regelquerschnitt (§ 8 Abs. 2 Straßengesetz)

Möglichkeit von Aussparungen, sofern die Gesamtbreite max. 200 m beträgt

weitgehende Einheitlichkeit hinsichtlich der voraussichtlich erheblichen Auswirkungen (Anpassungen im Laufe des SUP-Prozesses infolge 
fortwährend steigender Kenntnisse)

Schaffung von Variationsmöglichkeiten innerhalb des Straßenkorridors, möglichst ohne dadurch Änderungen der voraussichtlich 
erheblichen Auswirkungen hervorzurufen

keine Rücksichtnahme auf Grundstücksstrukturen

keine Rücksichtnahme auf Teile eines möglichen konkreten Vorhabens, die über die Straßenachse und den Regelquerschnitt hinausgehen

Ausformung unter Berücksichtigung der technischen Machbarkeit

Tabelle 7:	 Qualitätskriterien bei der Erarbeitung eines Straßenkorridors
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Der Umweltbericht enthält demgemäß zumindest fol-
gende Inhalte, die entsprechend der Festlegungen im 
Scoping ausgearbeitet und verständlich aufbereitet 
werden:

▪▪ Aufgabenstellung und Zielsetzung (vgl. Tabelle 8)

▪▪ Beschreibung des Umweltzustands (vgl. Tabelle 9)

▪▪ Entwicklung und Darstellung von Alternativen 
(vgl. Tabelle 10)

▪▪ Ermittlung und Beschreibung von Auswirkun-
gen (vgl. Tabelle 11)

▪▪ Bewertung von Auswirkungen und Empfehlung 
für einen Straßenkorridor (vgl. Tabelle 12)

▪▪ Entwicklung von Maßnahmen (vgl. Tabelle 13)

▪▪ nichttechnische Zusammenfassung

Da der Umweltbericht Teil des Erläuterungsberichtes ist 
und eine vollständige Integration der beiden Berichte 
empfohlen wird, kann ausgehend von den Festlegungen 
aus dem Scoping eine thematische Erweiterung bzw. 
Verschneidung mit den typischen Inhalten des Erläute-
rungsberichts vorgenommen werden.

Mindestangaben im Umweltbericht: Aufgabenstellung und Zielsetzung

Aussageebene Informationsgehalt

Kurzdarstellung des 
Planungsauftrags

Planungsabsichten

Planungsraum

Planungsgenese

Darlegung der Gründe für 
die Durchführung einer SUP Zusammenfassung Screening bzw. Gründe für Annahme der SUP-Pflicht

Tabelle 8:	 Mindestangaben im Umweltbericht: Aufgabenstellung und Zielsetzung

Mindestangaben im Umweltbericht: Beschreibung des Umweltzustands

Aussageebene Informationsgehalt

Aussagequalität

Ansprache aller fünf Themenbereiche im Untersuchungsraum

Schwerpunkt auf Themenbereiche mit voraussichtlich erheblichen Auswirkungen gem. UEP

relevante Aspekte des derzeitigen Umweltzustandes und voraussichtliche Entwicklung

Umweltmerkmale der voraussichtlich erheblich beeinflussten Gebiete

für Straßenkorridore relevante Umweltprobleme

relevante Ziele des Umweltschutzes

Gebiete mit spezieller Umweltrelevanz

Berücksichtigung anderer Vorhaben, Nutzungen etc. im Raum (bestehende, geplante)

Fokussierung

auswirkungsrelevante Aspekte (auch unter Rückgriff auf UEP)

Schwerpunktsetzung auf von Alternativen betroffene Teile des Untersuchungsraumes

qualitative Aussagen und Plausibilitätsannahmen

höhere Aufmerksamkeit bei Europaschutzgebieten

Tabelle 9:	 Mindestangaben im Umweltbericht: Beschreibung des Umweltzustands
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Nach Abschluss der Konsultationen durch die SUP-Stelle 
kann eine Anpassung des Entwurfs des Straßenkorridors 
erforderlich sein; dies, wenn Stellungnahmen in einigen 

Punkten kritisch ausfallen. Eine solche Anpassung ist 
in der Zusammenfassenden Erklärung (vgl. Kapitel 6) zu 
dokumentieren.

Mindestangaben im Umweltbericht: Entwicklung und Darstellung von Alternativen

Aussageebene Informationsgehalt

Null-Alternative
bei erstmaliger Erarbeitung: „Entwicklung des Umweltzustandes bei Unterbleiben“

bei Änderungen: Unterbleiben der Änderung, also Beibehaltung des bestehenden Straßenkorridors

Entwicklung von 
Alternativen

Berücksichtigung der Angaben beim Scoping

Berücksichtigung der Planungsabsichten und des Planungsraums

Darlegung der Gründe für die Wahl der Alternativen

möglichst unterschiedlich und vielfältig (alle denkbaren Straßenalternativen) 

vorerst keine gesonderte Berücksichtigung von Umweltaspekten

Darstellung und 
Beschreibung der 
Alternativen

Beachtung der Qualitätsmerkmale von Straßenkorridoren

Beschreibung von Verlauf und Lage im Raum

Beschreibung verkehrliche Wirksamkeit, Bezug zu Planungszielen

grafische Darstellung

Tabelle 10:	Mindestangaben im Umweltbericht: Entwicklung und Darstellung von Alternativen

Mindestangaben im Umweltbericht: Ermittlung und Beschreibung von Auswirkungen

Aussageebene Informationsgehalt

Ausrichtung der Aus-
wirkungsbetrachtung

Ansprache aller fünf Themenbereiche im Untersuchungsraum

Rückgriff auf Ergebnis des Screenings bzw. Ansprache im Rahmen des Scopings

voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen bei einem „breiten“ Umweltbegriff

negative und positive Auswirkungen

gleichwertige Betrachtung aller Alternativen

Integration mit Aussagen aus dem Erläuterungsbericht

Berücksichtigung sekundärer, kumulativer, synergetischer, kurz-, mittel- und langfristiger, ständiger 
und vorübergehender, positiver und negativer Auswirkungen (in der Regel daher keine Berücksichtigung 
von Bauphasen)

Aussagequalität

Plausibilitätsannahmen, qualitative Aussagen

kein Vollständigkeits-, aber Nachvollziehbarkeitsanspruch

Hervorhebung der Unterschiede zwischen Alternativen

Aufbereitung
wenn möglich grafische Darstellung von Konflikten

textlich knappe Darlegung mit Blick auf Nachvollziehbarkeit

Tabelle 11:	Mindestangaben im Umweltbericht: Ermittlung und Beschreibung von Auswirkungen
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Tabelle 12:	Mindestangaben im Umweltbericht: Bewertung von Auswirkungen und Empfehlung

Mindestangaben im Umweltbericht: Bewertung von Auswirkungen und Empfehlung

Aussageebene Informationsgehalt

Teilaussage je 
Themenbereich

Ansprache aller fünf Themenbereiche im Untersuchungsraum

Bezug zu Schutz- und Entwicklungszielen: zuträglich, abträglich, zielneutral

Gesamtaussage für jede 
Alternative über alle 
Themenbereiche hinweg

verbale Beschreibung aller relevanter Aspekte

Hervorhebung besonders kritischer Aspekte

ggf. Berücksichtigung von / Vorgriff auf Maßnahmen

keine aufwendige Normierung, Aggregation, Standardisierung

Gegenüberstellung der Alternativen hinsichtlich entscheidungsrelevanter Unterschiede

Empfehlung

Gesamtempfehlung unter Berücksichtigung von Umweltaspekten

möglichst Empfehlung für einen einzelnen Straßenkorridor

variables Vorgehen durch paarweisen Vergleich, Ausschluss etc.

Mindestangaben im Umweltbericht: Entwicklung von MaSSnahmen

Aussageebene Informationsgehalt

MaSSnahmen betreffend 
erhebliche negative 
Umweltauswirkungen

Auftrag der näheren Prüfung im weiteren Planungsverlauf (bei Unsicherheit)

Verweis auf Genehmigungsverfahren (bei entsprechenden Auswirkungen)

Vorgaben für Detailplanung (Verhinderung oder Verringerung)

Vorgaben für Detailplanung (Ausgleich)

MaSSnahmen zur 
Überwachung

Verweis auf bestehende Überwachungsmechanismen

Nennung von Auswirkungen bzw. Auswirkungstypen zur Überwachung durch die Landesregierung

Tabelle 13:	Mindestangaben im Umweltbericht: Entwicklung von Maßnahmen
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4.3	 ARBEITSSCHRITTE DER SUP-STELLE

Auslöser für die Tätigkeit

Die SUP-Stelle wird aktiv, wenn das Scoping abgeschlos-
sen ist. Die SUP-Stelle steuert dann die Durchführung 
der SUP im Zuge der Festlegung des Straßenkorridors 
auf Basis der durch den Initiator erarbeiteten Grundla-
gen (Entwurf Straßenkorridor, Erläuterungsbericht inkl. 
Umweltbericht) und konsultiert hierzu ausgewählte 
Umweltstellen.

Wenn im Screening eine Ausnahme von der SUP-Pflicht 
festgestellt wird, entfallen alle folgenden Arbeitsschrit-
te. Die SUP-Stelle übermittelt lediglich den Entwurf des 
Straßenkorridors mit Erläuterungsbericht an die Landes-
regierung zur Beschlussfassung. Die Grundlagen hierfür 
werden vom Initiator erarbeitet.

Abwicklung Konsultationen

Konsultation der Umweltstellen

Nach Erhalt des Entwurfs des Straßenkorridors mit Er-
läuterungsbericht (inkl. Umweltbericht) entscheidet 
die SUP-Stelle, welche fachlichen Stellungnahmen für 
die Durchführung der SUP im Zuge der Festlegung des 
Straßenkorridors sinnvoll erscheinen. Dafür wählt die 
SUP-Stelle jene Umweltstellen aus, die für die ggst. Fra-
gestellungen relevant sind. Die Umweltstellen ihrerseits 
nominieren Sachverständige. Es ist zweckmäßig, wenn 
für die Beurteilung des Umweltberichtes dieselben Um-
weltstellen bzw. Sachverständigen konsultiert werden 
wie beim vorangegangenen Scoping, da diese Vorkennt-
nisse zu den Planungszielen und zu relevanten Frage-
stellungen haben.

Um die Sachverständigen strukturiert und mit Fokus 
auf die relevanten Fragestellungen einzubeziehen, for-
muliert die SUP-Stelle anlassbezogen Prüfbücher bzw. 
konkrete Fragestellungen, die sie gemeinsam mit dem 

Entwurf des Straßenkorridors und dem Erläuterungsbe-
richt (inkl. Umweltbericht) an die Umweltstellen über-
mittelt. Die Prüfbücher bzw. konkreten Fragestellungen 
decken zumindest folgende Aspekte ab:

▪▪ Vollständigkeit (Fokus auf erhebliche Auswir-
kungen; zeitlicher und räumlicher Untersu-
chungsrahmen)

▪▪ methodische Nachvollziehbarkeit (korrekte An-
wendung)

▪▪ fachliche Nachvollziehbarkeit (Ergebnisse, Ein-
schätzungen)

Als Stellungnahmefrist für die Umweltstellen kann die 
SUP-Stelle anlassbezogen einen Zeitraum zwischen 
sechs und acht Wochen festlegen. Bis zum Ablauf dieser 
Frist müssen die Stellungnahmen der Umweltstellen bei 
der SUP-Stelle einlangen.

Einbeziehung der betroffenen Gemeinden, Raumplanungs-

gemeinschaften sowie der Naturschutzanwaltschaft

Neben den Umweltstellen räumt die SUP-Stelle außer-
dem der betroffenen Öffentlichkeit die Möglichkeit zur 
Stellungnahme ein, wobei sie abwägt, welche Gemein-
den und Raumplanungsgemeinschaften durch den 
Straßenkorridor in ihren Interessen wesentlich berührt 
werden. Bei jenen Gemeinden und Raumplanungsge-
meinschaften, auf deren Gebiet der Entwurf des Stra-
ßenkorridors zu liegen kommt, wird in jedem Fall von 
einer wesentlichen Interessensberührung ausgegangen. 
Den ausgewählten Gemeinden und Raumplanungsge-
meinschaften sowie der Naturschutzanwaltschaft über-
mittelt die SUP-Stelle den Entwurf des Straßenkorridors 
mit dem Erläuterungsbericht (inkl. Umweltbericht) zur 
Stellungnahmemöglichkeit. Ein Prüfbuch bzw. konkrete 
Fragestellungen sind hierbei nicht vorgesehen.
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Als Stellungnahmefrist für diese Stellen kann die SUP-
Stelle anlassbezogen einen Zeitraum zwischen sechs 
und acht Wochen festlegen. Bis zum Ablauf dieser Frist 
müssen allfällige Stellungnahmen bei der SUP-Stelle 
einlangen.

Öffentliche Auflage und Kundmachung 
der öffentlichen Auflage

Parallel zur oben erwähnten direkten Einholung von 
Stellungnahmen legt die SUP-Stelle die erhaltenen Un-
terlagen (Entwurf Straßenkorridor mit Erläuterungsbe-
richt inkl. Umweltbericht) im Amt der Landesregierung 
zur allgemeinen Einsicht auf. Zudem stellt sie sicher, 
dass auch die stellungnahmeberechtigten Gemeinden 
(siehe oben) die erhaltenen Unterlagen im Gemeindeamt 
zur allgemeinen Einsicht auflegen. Die SUP-Stelle ver-
anlasst zudem, dass die Auflage im Amtsblatt des Landes 
Vorarlberg, in den Vorarlberger Tageszeitungen (derzeit 
in der Regel: Vorarlberger Nachrichten, NEUE Vorarl-
berger Tageszeitung) und auf der Homepage des Landes 
Vorarlberg im Internet kundgemacht wird. Der Entwurf 
des Straßenkorridors ist Menschen mit schwerer Sehbe-
hinderung während der Auflagefrist auf Verlangen zu 
erläutern.

Als Auflage- und Stellungnahmefrist für die Öffentlich-
keit kann die SUP-Stelle anlassbezogen einen Zeitraum 
zwischen sechs und acht Wochen festlegen. Bis zum Ab-
lauf dieser Frist müssen allfällige Stellungnahmen bei 
der SUP-Stelle einlangen.

Grenzüberschreitende Konsultationen

Nach Erhalt des Entwurfs des Straßenkorridors mit Er-
läuterungsbericht (inkl. Umweltbericht) stellt die SUP-
Stelle fest, ob eine Landesstraße innerhalb des Entwurfs 
des Straßenkorridors voraussichtlich erhebliche Auswir-
kungen auf einen Nachbarstaat hat. Ist dies der Fall, 
hängt das weitere Vorgehen davon ab, welcher Nachbar-
staat betroffen ist:

▪▪ Ist die Bundesrepublik Deutschland (BRD) be-
troffen, so gelten die Bestimmungen des § 10d 
Raumplanungsgesetz sinngemäß:

▪▪ Das Verfahren wird von österreichischer Seite 
durch die SUP-Stelle abgewickelt.

▪▪ Die SUP-Stelle übermittelt den Entwurf des 
Straßenkorridors mit dem Erläuterungsbericht 
(inkl. Umweltbericht) an das auf dem Gebiet 
der BRD zuständige Landesratsamt. Tut dies 
die SUP-Stelle nicht von sich aus, so können 
die BRD bzw. das zuständige Landesratsamt 
die Einleitung grenzüberschreitender Konsul-
tationen einfordern.

▪▪ Die SUP-Stelle und das zuständige Landesrat-
samt vereinbaren einen angemessenen Zeit-
raum für die Durchführung der Konsultatio-
nen auf dem Gebiet der BRD.

▪▪ Die SUP-Stelle übermittelt alle für die Durch-
führung der grenzüberschreitenden Konsulta-
tionen als erforderlich erachteten Unterlagen.

▪▪ Das zuständige Landesratsamt übermittelt 
innerhalb des vereinbarten Zeitraums eine 
gesammelte Stellungnahme als Ergebnis der 
grenzüberschreitenden Konsultationen.

▪▪ Sind die Schweizerische Eidgenossenschaft oder 
das Fürstentum Liechtenstein betroffen, so sind 
die Bestimmungen des § 10d Raumplanungsge-
setz nicht anzuwenden. Dies, da mangels einer 
gegenseitigen Einräumung der Teilnahme an ei-
ner grenzüberschreitenden SUP keine Notifizie-
rung erfolgen muss. Die SUP-Stelle entscheidet 
in diesem Fall, ob und in welcher Form grenz-
überschreitende Konsultationen (freiwillig) an-
geboten werden.
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▪▪ Das Bundesland Tirol ist kein Nachbarstaat im 
Sinne der SUP-RL. Bei grenzüberschreitenden 
Auswirkungen entscheidet die SUP-Stelle an-
lassbezogen über die Einbeziehung Tirols im 
Zuge der Konsultationen.

▪▪ Befindet die SUP-Stelle, dass die Interessen von 
Gemeinden im Bundesland Tirol oder in Nach-
barstaaten wesentlich berührt werden – nicht 
aber voraussichtlich erheblichen Auswirkungen 
zu erwarten sind –, entscheidet die SUP-Stelle 
anlassbezogen über die Einbeziehung dieser Ge-
meinden über das zuständige Landesratsamt, die 
entsprechende Kantonsverwaltung, die entspre-
chende Stelle im Fürstentum Liechtenstein oder 
das Amt der Tiroler Landesregierung.

In den drei letztgenannten Fällen werden das Vorgehen 
im Rahmen der Konsultationen sowie die Stellungnah-
mefrist bilateral festgelegt. Bis zum Ablauf dieser Frist 
müssen allfällige Stellungnahmen bei der SUP-Stelle 
einlangen.

Behandlung der Stellungnahmen

Aufbauend auf die eingelangten Stellungnahmen for-
muliert die SUP-Stelle eine Zusammenfassende Erklä-
rung als Teil der Entscheidungsvorbereitung (vgl. Ka-
pitel 6). Der Initiator kann zu diesem Zeitpunkt – auf 
eine entsprechende Aufforderung seitens der SUP-Stelle 
hin – noch eine Anpassung des Entwurfs des Straßen-
korridors vornehmen, die in der Zusammenfassenden 
Erklärung (vgl. Kapitel 6) zu dokumentieren ist. Die 
SUP-Stelle übermittelt den endgültigen Entwurf des 
Straßenkorridors, den Erläuterungsbericht (inkl. Um-
weltbericht), die eingelangten Stellungnahmen sowie die 
Zusammenfassende Erklärung an die Landesregierung 
zur Beschlussfassung.
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5.1	 FUNKTION IM VERFAHREN UND VERFAHRENSSCHRITTE

Die Verträglichkeitsabschätzung und ggf. Verträglich-
keitsprüfung (gemeinsam kurz „Plan-NVP“) sind im 
engeren Sinne weder Verfahrenselemente bei der Fest-
legung eines Straßenkorridors noch bei einer allfällig 
in deren Zuge durchgeführten SUP. Allerdings normiert 
§ 10 Abs. 6 Straßengesetz (unter Verweis auf § 10e Abs. 2 
bis 4 Raumplanungsgesetz), dass bei voraussichtlich er-
heblichen Auswirkungen eines Straßenkorridors auf ein 
Europaschutzgebiet dessen Verträglichkeit mit den Er-
haltungszielen des Gebietes zu prüfen ist. Diese Prüfung 
von Plänen geht auf die Richtlinie 92/43/EWG des Rates 
vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebens-
räume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen, kurz 
FFH-RL, zurück, die auch für Straßenkorridore anzu-
wenden ist.

Ergibt die Verträglichkeitsprüfung, dass ein Europa-
schutzgebiet als solches beeinträchtigt wird, ist eine 
Beschlussfassung des Straßenkorridors durch die Lan-
desregierung nur unter sehr eingeschränkten Bedingun-
gen (überwiegendes öffentliches Interesse, Fehlen einer 
Alternativlösung, Ausgleichsmaßnahmen) zulässig.

Die „Plan-NVP“ kann erst nach Vorlage eines konkre-
ten Entwurfs des Straßenkorridors erfolgen und muss 
vor der Erstellung der Zusammenfassenden Erklärung 
durch die SUP-Stelle abgeschlossen sein. Sie ist zu-
dem nur in solchen Verfahren anzunehmen, in denen 
im Zuge der Festlegung des Straßenkorridors eine SUP 
durchgeführt wird. Verfahren ohne SUP können prak-
tisch nie eine „Plan-NVP“ hervorrufen, da das Vorlie-
gen entsprechender Verdachtsfälle oder offensichtlicher 
Tatbestände bereits im Rahmen des Screenings erkannt 
werden und damit unweigerlich zur Durchführung einer 
SUP führen muss.

Die SUP-Stelle führt die Verträglichkeitsabschätzung 
und Verträglichkeitsprüfung nach Vorliegen des konkre-
ten Straßenkorridors  – zeitgleich zu den Konsultationen 

zum Entwurf des Straßenkorridors mit Erläuterungs-
bericht (inkl. Umweltbericht) – durch. Der Initiator hat 
dabei die Aufgabe, seinerseits Standpunkte zur Verträg-
lichkeitsabschätzung und Verträglichkeitsprüfung als 
Grundlagen für die Beurteilung durch die SUP-Stelle 
zu erarbeiten. Die explizite Zustimmung der SUP-Stelle 
zu einem Entwurf eines Straßenkorridors ist Vorausset-
zung, dass der Straßenkorridor der Landesregierung zur 
Beschlussfassung vorgelegt wird.

Während also das Ergebnis der SUP für eine spätere 
Beschlussfassung nicht bindend ist, macht ein negatives 
Ergebnis der „Plan-NVP“ den Beschluss eines Straßen-
korridors unmöglich.

Für die „Plan-NVP“ sind folgende Verfahrens- und Ar-
beitsschritte (vgl. Abbildung 16) vorgesehen:

▪▪ Auslöser: Feststellung des Initiators bzw. der 
SUP-Stelle – spätestens im Zuge der Erstellung 
des Umweltberichts –, dass erhebliche Beein-
trächtigungen eines Europaschutzgebiets nicht 
offensichtlich auszuschließen sind

▪▪ Verfassen eines Standpunkts zur Verträglich-
keitsabschätzung durch den Initiator zur Frage, 
ob ein Europaschutzgebiet erheblich beeinträch-
tigt werden könnte

▪▪ Durchführung der Verträglichkeitsabschät-
zung durch die SUP-Stelle mit Einholung von 
Stellungnahmen zu den Auswirkungen bei der 
Abt. IVe Umweltschutz des Amts der Landes-
regierung oder der betroffenen Bezirkshaupt-
mannschaft durch die SUP-Stelle

▪▪ Auswertung der gesammelten Stellungnahmen 
zur Verträglichkeitsabschätzung durch die SUP-
Stelle

▪▪ allenfalls Verfassen eines Standpunkts zur Ver-
träglichkeitsprüfung durch den Initiator zur 

5	 VERTRÄGLICHKEITSABSCHÄTZUNG, 
VERTRÄGLICHKEITSPRÜFUNG
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Frage, ob das Gebiet als solches nach Maßgabe 
der Erhaltungsziele des Gebiets beeinträchtigt 
wird

 ▪ allenfalls Durchführung der Verträglichkeits-
prüfung durch die SUP-Stelle mit Einholung 
von Stellungnahmen zu den Auswirkungen auf 
das Europaschutzgebiet bei der Abt. IVe Umwelt-
schutz des Amts der Landesregierung oder der 
betroffenen Bezirkshauptmannschaft 

 ▪ allenfalls Auswertung der gesammelten Stel-
lungnahmen zur Verträglichkeitsprüfung durch 
die SUP-Stelle

 ▪ allenfalls Prüfung der Ausnahmetatbestände 
durch die SUP-Stelle

Wie bereits oben erwähnt, ist die explizite Zustimmung 
der SUP-Stelle zum Entwurf des Straßenkorridors nach 
Abschluss der „Plan-NVP“ unbedingte Voraussetzung 
für die Beschlussfassung des Straßenkorridors durch 
die Landesregierung.

Abbildung 16: Verfahrensablauf „Plan-NVP“
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5.2	 ARBEITSSCHRITTE DES INITIATORS

Wenn aus dem Screening und dem Scoping hervorgeht, 
dass erhebliche Beeinträchtigungen des Europaschutz-
gebiets durch den Straßenkorridor nicht offensichtlich 
auszuschließen sind, muss die SUP-Stelle jedenfalls eine 
Verträglichkeitsabschätzung durchführen. Die Grund-
lage dafür bildet ein knapper Standpunkt zur Verträg-
lichkeitsabschätzung, den der Initiator erarbeitet. Darin 
verweist er auf die Angaben aus dem Umweltbericht 
und formuliert seine Sichtweise, ob erhebliche Beein-
trächtigungen eines Europaschutzgebiets möglich bzw. 
auszuschließen sind. Der Standpunkt zur Verträglich-
keitsabschätzung ist jedoch nicht Teil des Umweltbe-
richts; dieser dient nur zur fachlichen Erläuterung des 
Standpunktes.

Wenn die Verträglichkeitsabschätzung durch die SUP-
Stelle ergibt, dass erhebliche Beeinträchtigungen eines 
Europaschutzgebiets nicht auszuschließen sind, so muss 
die SUP-Stelle auch eine Verträglichkeitsprüfung durch-
führen. Die Grundlage dafür bildet ein ebenfalls knapper 
Standpunkt zur Verträglichkeitsprüfung, den der Initi-
ator erarbeitet. Darin verweist er auf die Angaben aus 
dem Umweltbericht und formuliert seine – in der Regel 
gefestigte – Sichtweise, dass zwar Auswirkungen auf ein 

Europaschutzgebiet möglich, allerdings mit Blick auf die 
Erhaltungsziele des Gebiets keine Beeinträchtigungen 
des Europaschutzgebiets als solches zu erwarten sind. 
Alternativ räumt er eine Beeinträchtigung des Gebiets 
als solches ein. Schließt sich die SUP-Stelle dieser letzt-
genannten Ansicht an, muss sie mögliche Ausnahmetat-
bestände prüfen. Der Standpunkt zur Verträglichkeits-
prüfung ist jedoch nicht Teil des Umweltberichts; dieser 
dient nur zur fachlichen Erläuterung des Standpunktes.

In einer allfälligen Prüfung der Ausnahmetatbestände 
wirkt der Initiator nicht mit. Sowohl die Verträglich-
keitsprüfung als auch die Prüfung der Ausnahmetat-
bestände als auch die Konsultationen und Stellungnah-
meverfahren zum Entwurf des Straßenkorridors mit 
Erläuterungsbericht (inkl. Umweltbericht) können erge-
ben, dass gewisse erhebliche Beeinträchtigungen durch 
eine Anpassung des Straßenkorridors vermieden oder 
verringert werden können. In diesem Fall kann der Ini-
tiator – auf eine entsprechende Aufforderung seitens der 
SUP-Stelle hin – noch eine Anpassung des Entwurfs des 
Straßenkorridors vornehmen, die in der Zusammenfas-
senden Erklärung (vgl. Kapitel 6) zu dokumentieren ist.

5.3	 ARBEITSSCHRITTE DER SUP-STELLE

Auslöser für die Tätigkeit

Die SUP-Stelle wird aktiv, wenn der Initiator oder sie 
selbst – spätestens im Zuge der Erstellung des Umwelt-
berichts – feststellt, dass erhebliche Beeinträchtigungen 
eines Europaschutzgebiets nicht offensichtlich auszu-
schließen sind.

Die SUP-Stelle führt dann eine „Plan-NVP“ auf Ba-
sis der durch den Initiator erarbeiteten Grundlagen 
(Standpunkt zur Verträglichkeitsabschätzung, allenfalls 

Standpunkt zur Verträglichkeitsprüfung) durch und holt 
hierzu Stellungnahmen bei der Abt. IVe Umweltschutz 
des Amts der Landesregierung oder der betroffenen Be-
zirkshauptmannschaft ein.

Abwicklung Verträglichkeitsabschätzung

Nach Erhalt des Standpunkts zur Verträglichkeitsabschät-
zung holt die SUP-Stelle eine fachliche Stellungnahme 
bei der Abt. IVe Umweltschutz des Amts der Landesre-
gierung oder der betroffenen Bezirkshauptmannschaft 
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ein. Sofern eine Sachverständige bzw. ein Sachverständi-
ger in einer der beiden Stellen ohnedies als Umweltstelle 
im Rahmen der Konsultationen der SUP fungiert, ist es 
zweckmäßig, dieselbe bzw. denselben auch für die Ver-
träglichkeitsabschätzung zu kontaktieren.

Um die Sachverständige bzw. den Sachverständigen 
strukturiert und mit Fokus auf die relevanten Fragestel-
lungen einzubeziehen, formuliert die SUP-Stelle anlass-
bezogen ein Prüfbuch bzw. konkrete Fragestellungen, 
die sie gemeinsam mit dem Entwurf des Straßenkorridors 
mit Erläuterungsbericht (inkl. Umweltbericht) sowie dem 
Standpunkt zur Verträglichkeitsabschätzung zur Stel-
lungnahme übermittelt. Das Prüfbuch bzw. die konkreten 
Fragestellungen zielen dabei auf die Nachvollziehbarkeit 
des Standpunkts zur Verträglichkeitsabschätzung ab und 
können Teil des Prüfbuchs bzw. konkreter Fragestellun-
gen aus den Konsultationen der SUP sein.

Als Stellungnahmefrist kann die SUP-Stelle anlassbezo-
gen einen angemessenen Zeitraum – bis zu vier Wochen 
– festlegen. Bis zum Ablauf dieser Frist muss die Stel-
lungnahme bei der SUP-Stelle einlangen.

Aus der eingelangten Stellungnahme heraus formuliert die 
SUP-Stelle ihre Abschätzung, ob erhebliche Beeinträchti-
gungen eines Europaschutzgebiets möglich bzw. nicht aus-
zuschließen sind. Trifft dies zu, muss die SUP-Stelle eine 
Verträglichkeitsprüfung durchführen. Andernfalls stimmt 
sie dem Entwurf des Straßenkorridors explizit zu.

Abwicklung Verträglichkeitsprüfung

Wenn die Verträglichkeitsabschätzung ergibt, dass er-
hebliche Beeinträchtigungen eines Europaschutzgebiets 
nicht auszuschließen sind, verfasst der Initiator einen 
Standpunkt zur Verträglichkeitsprüfung. Nach dessen 
Erhalt wickelt die SUP-Stelle die Verträglichkeitsprü-
fung analog zur Verträglichkeitsabschätzung ab (siehe 
oben). Es werden dabei dieselben Stellen beigezogen.

Als Stellungnahmefrist kann die SUP-Stelle anlassbezo-
gen einen angemessenen Zeitraum – bis zu vier Wochen 
– festlegen. Bis zum Ablauf dieser Frist muss die Stel-
lungnahme bei der SUP-Stelle einlangen.

Aus der eingelangten Stellungnahme heraus stellt die SUP-
Stelle eine Beeinträchtigung des Europaschutzgebiets als 
solches nach Maßgabe der Erhaltungsziele des Gebiets fest 
oder schließt eine solche aus. Ersterer Fall muss zur strikten 
Ablehnung des Straßenkorridors führen, sofern nicht ein 
Ausnahmetatbestand nach § 10 Abs. 6 Straßengesetz iVm 
§ 10e Abs. 3 Raumplanungsgesetz greift.

Abwicklung der Prüfung der Ausnahmetatbestände

Wenn die Verträglichkeitsprüfung in eine Ablehnung 
des Straßenkorridors mündet, führt die SUP-Stelle eine 
Prüfung der Ausnahmetatbestände durch (vgl. § 10e 
Abs. 3 Raumplanungsgesetz). Diese Prüfung erfolgt 
durch die SUP-Stelle, wobei der Initiator nur insofern 
mitwirkt, als er die erforderlichen Grundlagen erarbei-
ten kann um aufzuzeigen, warum zum konkreten Stra-
ßenkorridor keine das Europaschutzgebiet weniger be-
einträchtigende Alternative besteht.

Nach abgeschlossener Prüfung möglicher Ausnahmetat-
bestände stimmt die SUP-Stelle dem Straßenkorridor 
final zu oder lehnt ihn ab. Die Verträglichkeitsprüfung, 
die Prüfung der Ausnahmetatbestände aber auch die 
eingeholten Stellungnahmen zum Entwurf des Straßen-
korridors mit Erläuterungsbericht (inkl. Umweltbericht) 
können ergeben, dass gewisse erhebliche Beeinträchti-
gungen durch Anpassungen des Straßenkorridors ver-
mieden oder verringert werden können. Es liegt – auf 
eine entsprechende Aufforderung seitens der SUP-Stel-
le hin – in der Sphäre des Initiators zu beurteilen, ob 
entsprechende Anpassungen für ihn realisierbar und 
zweckmäßig sind. Allfällige Anpassungen des Entwurfs 
des Straßenkorridors sind in der Zusammenfassenden 
Erklärung (vgl. Kapitel 6) zu dokumentieren.
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6.1	 FUNKTION IM VERFAHREN UND VERFAHRENSSCHRITTE

Die Entscheidungsvorbereitung ist jener Zeitpunkt im 
Verfahren, in dem der Mehrwert der SUP für die Qua-
lität von Planungsverfahren am deutlichsten zum Vor-
schein tritt. Entsprechend tritt sie als Verfahrenselement 
nur dann in Erscheinung, wenn im Zuge der Festlegung 
des Straßenkorridors eine SUP durchgeführt wird.

Im Zuge der Entscheidungsvorbereitung wird zusam-
menfassend dargelegt, wie ausgehend von einem relativ 
abstrakten Planungsauftrag ein konkreter Entwurf für 
einen Straßenkorridor erarbeitet wurde, dessen Umwelt-
auswirkungen einem transparenten Ermittlungs- und 
Beurteilungsprozess unterzogen wurden. Aus diesem 
Grund heißt das Kernprodukt, das im Zuge der Entschei-
dungsvorbereitung erarbeitet wird, auch Zusammenfas-
sende Erklärung.

Besondere Aufmerksamkeit kommt bei der Entschei-
dungsvorbereitung all jenen Verfahrenselementen zu, 
die die Befassung mit möglichen Auswirkungen des Vor-
habens, die Behandlung denkbarer Alternativen und die 
Einbindung relevanter Fachstellen und der allgemeinen 
Öffentlichkeit zum Gegenstand haben. Es wird mög-
lichst gezeigt, welchen Einfluss die Berücksichtigung 
vielfältiger Aspekte und die Pflege eines breit angeleg-
ten Beteiligungsprozesses auf die Entscheidungsfindung 
haben bzw. hatten.

Die Zusammenfassende Erklärung wird unter Rückgriff 
auf alle verfügbaren Unterlagen erstellt, die Einfluss 
auf die letztendliche Entscheidung ausgeübt haben:

▪▪ zuallererst der Straßenkorridor als Entwurf und 
letztendlich beschlossene Planungsgrundlage

▪▪ der Erläuterungsbericht und aus diesem v. a. der 
Umweltbericht

▪▪ alle Stellungnahmen aus den Konsulta-
tions- und Stellungnahmeverfahren zum 
Entwurf des Straßenkorridors mit Er-
läuterungsbericht (inkl. Umweltbericht)

▪▪ das Screening-Dokument, die Stellungnahmen 
hierzu und die abschließende Beurteilung der 
SUP-Pflicht

▪▪ das Scoping-Dokument, die Stellungnahmen 
hierzu und die abschließende Zusammenfassung 
relevanter Einwände, Ergänzungsvorschläge 
und Hinweise zum Untersuchungsrahmen

▪▪ allenfalls die Standpunkte zur Verträglichkeits-
abschätzung und Verträglichkeitsprüfung, die 
Stellungnahmen hierzu sowie die Entscheidun-
gen der SUP-Stelle aus Verträglichkeitsabschät-
zung und Verträglichkeitsprüfung

Die SUP-Stelle verfasst gestützt auf die oben erwähnten 
Ergebnisse die Zusammenfassende Erklärung und legt 
diese der Landesregierung vor. Die endgültige Entschei-
dung über den Straßenkorridor trifft die Landesregie-
rung, wobei der Nachweis, welchen Einfluss bestimmte 
Informationen, Festlegungen und Stellungnahmen zu 
welchem Zeitpunkt auf die Entscheidungsfindung aus-
geübt haben, große Bedeutung hat.

Für die Entscheidungsvorbereitung sind folgende Ver-
fahrens- und Arbeitsschritte vorgesehen:

▪▪ Auslöser: Vorliegen und Auswertung aller Stel-
lungnahmen aus den Konsultationen zur SUP und 
allenfalls zur „Plan-NVP“, Umsetzung allfälliger 
Anpassungen des Entwurfs des Straßenkorridors 
sowie Zustimmung der SUP-Stelle zum Entwurf 
des Straßenkorridors als Ergebnis der „Plan-NVP“

▪▪ Verfassen einer Zusammenfassenden Erklärung 
durch die SUP-Stelle

6	 ENTSCHEIDUNGSVORBEREITUNG, 
ZUSAMMENFASSENDE ERKLÄRUNG
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▪▪ Übermittlung des Entwurfs des Straßenkorri-
dors, des Erläuterungsberichts (inkl. Umweltbe-
richt), der eingelangten Stellungnahmen und der 
Zusammenfassenden Erklärung durch die SUP-
Stelle an die Landesregierung zur Beschlussfas-
sung

▪▪ Beschluss des Straßenkorridors und öffentliche 
Auflage des Straßenkorridors und der Zusam-
menfassenden Erklärung durch die Landesregie-
rung

Das Ergebnis der Entscheidungsvorbereitung ist die 
Übermittlung des Entwurfs des Straßenkorridors, des 
Erläuterungsberichts (inkl. Umweltbericht), der Stel-
lungnahmen und der Zusammenfassenden Erklärung an 
die Landesregierung als Grundlage der Beschlussfas-
sung des Straßenkorridors.

6.2	 ARBEITSSCHRITTE DES  INITIATORS

Der Initiator tritt bei der Entscheidungsvorbereitung im 
Rahmen der SUP nicht in Erscheinung.
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6.3	 ARBEITSSCHRITTE DER SUP-STELLE

Auslöser für die Tätigkeit

Die SUP-Stelle wird erst aktiv, wenn alle dem Kapitel 6 
vorgelagerten Verfahrensschritte abgeschlossen sind. 
Dann verfasst sie die Zusammenfassende Erklärung. 
Abschließend bereitet sie den Entwurf des Straßenkor-
ridors, den Erläuterungsbericht (inkl. Umweltbericht), 
die eingelangten Stellungnahmen und die Zusammen-
fassenden Erklärung zur Übermittlung an die Landes-
regierung vor.

Abwicklung Zusammenfassende Erklärung

Die SUP-Stelle bezieht für die Erstellung des Entwurfs 
der Zusammenfassenden Erklärung all jene Informatio-
nen ein, die im Zuge der Festlegung des Straßenkorridors 
mit SUP gewonnen wurden. Das Ausmaß der Würdigung 
dieser Informationen obliegt dabei grundsätzlich der 
SUP-Stelle.

Die Zusammenfassende Erklärung enthält dabei zu-
mindest die in Tabelle 14 enthaltenen Informationen, 
die hinreichend ausführlich dargelegt sein müssen, 
um der Landesregierung für ihre Beschlussfassung ei-
nen nachvollziehbaren Eindruck vom abgewickelten 

Planungsverfahren zu vermitteln und die Entschei-
dungsfindung für die anschließende Veröffentlichung 
zu dokumentieren.

Im Anschluss an die Beschlussfassung des Straßenkor-
ridors durch die Landesregierung verständigt die Abt. Ib 
Verkehrsrecht des Amts der Landesregierung sämtliche 
betroffenen Fachabteilungen und Dienststellen sowie im 
Falle grenzüberschreitender Konsultationen die betrof-
fenen Nachbarstaaten über die Beschlussfassung. Sie 
veranlasst darüber hinaus die öffentliche Auflage des 
beschlossenen Straßenkorridors und der Zusammenfas-
senden Erklärung beim Amt der Landesregierung und im 
Internet auf der Homepage des Landes Vorarlberg.
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Mindestangaben in der Zusammenfassenden Erklärung

Aussageebene Informationsgehalt

Ausgangslage und 
Auslöser

Planungsauftrag (Planungsabsichten, Planungsraum, Planungsgenese)

Grund für Durchführung einer SUP (Resümee Screening)

Zusammenfassung 
Verfahrensschritte

Kerninhalte verfasster Dokumente

Kommunikationsprozess (öffentliche Auflage, aktive Beiziehung, Art und Umfang der Stellungnahmen, 
ggf. Abstimmungsgespräche oder Begehungen)

Zeitrahmen, Fristen

Beteiligte

Zusammenfassung 
Dokumente des 
Initiators

Entwurf Straßenkorridor

Kerninhalte des Erläuterungsberichts (inkl. Umweltbericht)

Zusammenfassung 
Stellungnahmen

(gesammelte) Aufbereitung der Kernaussagen

Würdigung der Relevanz

ggf. Nachweis der erfolgten Anpassung des Straßenkorridors

Zusammenfassung 
„Plan-NVP“ Verträglichkeit mit Erhaltungszielen von Europaschutzgebieten

Vorschlag für 
Beschlussfassung 
durch Landesregierung

Begründung

ggf. Maßnahmen, die Voraussetzung für eine positive Beurteilung des Straßenkorridors sind

Tabelle 14:	Mindestangaben in der Zusammenfassenden Erklärung
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Auswirkung, synonym mit Umweltauswirkung 
Als Auswirkung wird jede Veränderung des → Um-
weltzustandes gewertet, die ausgehend von einem 
Landesstraßenvorhaben, für das ein → Straßenkor-
ridor die Planungsgrundlage ist, zu erwarten ist. Die 
→ SUP befasst sich nur mit voraussichtlich → erheb-
lichen, sowohl positiven als auch negativen Auswir-
kungen, die im → Umweltbericht ermittelt, beschrie-
ben und bewertet werden.

Erheblichkeit, erheblich Die voraussichtliche Er-
heblichkeit von Auswirkungen steht im Mittelpunkt 
der →  UEP und der → SUP. Die → SUP behandelt 
vorrangig voraussichtlich erhebliche → Auswirkun-
gen. Eine Auswirkung ist voraussichtlich erheblich, 
wenn unter Betrachtung der Sensibilität im betrof-
fenen Raum und der Intensität des Eingriffes das 
durchschnittliche, üblicherweise erwartbare Ausmaß 
der Beeinträchtigung überschritten wird. Dafür steht 
in der → UEP ein definiertes Beurteilungsschema zur 
Verfügung. Dieses kommt in der → Verträglichkeits-
abschätzung jedoch nicht zum Einsatz, da hier ein an-
derer Erheblichkeitsbegriff zur Anwendung kommt.

Erläuterungsbericht Der Erläuterungsbericht wird 
vom → Initiator verfasst und umfasst die Darlegung 
aller Erwägungen, die für den Entwurf des → Stra-
ßenkorridors getroffen wurden. Wird keine →  SUP 
durchgeführt, beschränkt sich der Erläuterungsbe-
richt auf technische und verkehrliche Beschreibun-
gen sowie die Begründung, dass keine SUP-Pflicht 
besteht. Wird eine → SUP durchgeführt, dann ist der 
→ Umweltbericht Teil des Erläuterungsberichts und 
gemeinsam mit diesem Grundlage der → Konsultatio-
nen zum Entwurf des → Straßenkorridors.

Geringfügige Änderung Die geringfügige Än-
derung eines bestehenden → Straßenkorridors ist 
eine von zwei möglichen Voraussetzungen, die im 
→ Screening eine → UEP auslöst. Mit festgelegten 

Kriterien wird das Vorliegen dieser Voraussetzung im 
→ Screening überprüft.

Initiator Der Initiator ist in der Regel Empfänger eines 
→ Planungsauftrags und damit maßgeblich an der 
Erarbeitung des → Straßenkorridors einschließlich 
des →  Erläuterungsberichts beteiligt. Er erarbeitet 
die Grundlagen für das → Screening, eine allfällige 
→ SUP sowie allenfalls eine → Verträglichkeitsab-
schätzung und eine → Verträglichkeitsprüfung. Als 
Initiator kann ausschließlich die Abt. VIIb des Amts 
der Landesregierung auftreten.

Konsultationen Konsultationen finden sowohl zum 
→ Screening als auch zur → SUP statt. Die → SUP-
Stelle konsultiert dabei → Umweltstellen. Gegenstand 
der Konsultationen sind stets vom → Initiator erar-
beitete Grundlagen (→ Screening-Dokument, → Sco-
ping-Dokument, → Umweltbericht), zu deren Inhalt 
die → SUP-Stelle Fragestellungen an die → Umwelt-
stellen formuliert.

Nutzung eines kleinen Gebietes auf lokaler 
Ebene Die Nutzung eines kleinen Gebietes auf loka-
ler Ebene durch einen → Straßenkorridor ist eine von 
zwei möglichen Voraussetzungen, die im → Scree-
ning eine → UEP auslöst. Mit festgelegten Kriterien 
wird das Vorliegen dieser Voraussetzung im → Scree-
ning überprüft.

Öffentlichkeit Die Öffentlichkeit umfasst jede na-
türliche oder juristische Person, die infolge der öf-
fentlichen Auflage im Rahmen der → SUP eine 
Stellungnahme abgibt. Die Gewährung dieser Stel-
lungnahmemöglichkeit stellt das Mindestmaß der Be-
teiligung der Öffentlichkeit im Rahmen der → SUP 
dar.

„Plan-NVP“ Die „Plan-NVP“ wird von der → SUP-
Stelle unter Mitwirkung der Abt. IVe des Amts der 
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Landesregierung oder der betroffenen Bezirkshaupt-
mannschaft durchgeführt, wenn nicht offensichtlich 
ausgeschlossen werden kann, dass ein Landesstra-
ßenvorhaben, für das ein → Straßenkorridor die Pla-
nungsgrundlage ist, → erhebliche Beeinträchtigun-
gen auf ein Europaschutzgebiet hat. Sie umfasst eine 
→  Verträglichkeitsabschätzung und allenfalls eine 
→ Verträglichkeitsprüfung.

Planungsauftrag Der Planungsauftrag ist in der 
Regel der Ausgangspunkt für die Festlegung eines 
→  Straßenkorridors. Er wird dem → Initiator vom 
zuständigen Mitglied der Landesregierung erteilt und 
enthält zumindest Angaben zu den → Planungszie-
len. Der → Initiator legt dazu einen → Planungsraum 
fest und dokumentiert die Planungsgeschichte.

Planungsraum Der Planungsraum wird nach Er-
teilung des → Planungsauftrages vom → Initiator 
ausformuliert und ist damit Teil des → Planungsauf-
trages. Er umfasst jenes Gebiet, das für die Realisie-
rung der → Planungsziele durch die Festlegung eines 
→ Straßenkorridors geeignet erscheint.

Planungsziele Die Planungsziele bilden den inhalt-
lichen Kern des → Planungsauftrags bei seiner Ertei-
lung. Sie betreffen meist die Behebung identifizierter 
verkehrlicher Probleme oder die Verfolgung politisch 
formulierter Entwicklungsabsichten für das Verkehrs-
netz durch einen Eingriff in das Landesstraßennetz.

Sachverständige Sachverständige werden bei 
→  Konsultationen von → Umweltstellen nomi-
niert, um Fragestellungen der → SUP-Stelle zu be-
antworten. Als Sachverständige können seitens der 
→  Umweltstellen befugte Personen innerhalb oder 
außerhalb der Abteilungen und nachgeordneten 
Dienststellen des Amts der Landesregierung benannt 
oder beauftragt werden.

Scoping Das Scoping dient der Festlegung des Unter-
suchungsrahmens zu Beginn einer → SUP. Dabei 
werden Umfang und Detaillierungsgrad der in den 
→  Umweltbericht aufzunehmenden Informationen 
festgelegt. Das Scoping wird von der → SUP-Stelle 
auf Basis der vom → Initiator erarbeiteten Grundla-
gen durchgeführt und sieht → Konsultationen vor.

Scoping-Dokument Das Scoping-Dokument wird 
vom → Initiator verfasst und dokumentiert die im 
→ Scoping getroffenen Festlegungen. Es ist Grundla-
ge für die → Konsultationen zum → Scoping.

Screening Das Screening dient der Feststellung, ob im 
Zuge der Festlegung eines → Straßenkorridors eine 
→ SUP durchzuführen ist. Es ist somit nicht Teil der 
→  SUP, sondern dieser vorgelagert. Sind bestimm-
te Voraussetzungen, wie die → geringfügige Ände-
rung eines bestehenden → Straßenkorridors oder die 
→ Nutzung eines kleinen Gebietes auf lokaler Ebene 
durch einen →  Straßenkorridor, erfüllt, so ist eine 
→UEP als fachlicher Kern des Screenings durchzu-
führen. Das Screening wird von der → SUP-Stelle auf 
Basis der vom → Initiator erarbeiteten Grundlagen 
durchgeführt und sieht → Konsultationen vor.

Screening-Dokument Das Screening-Dokument 
wird vom → Initiator verfasst und dokumentiert 
die im →  Screening vorgenommenen Untersuchun-
gen. Es ist Grundlage für die → Konsultationen zum 
→ Screening.

Sonstige Stellungnahmeberechtigte Sons-
tige Stellungnahmeberechtigte werden bei → Kon-
sultationen im Rahmen der → SUP durch die 
→  SUP-Stelle direkt kontaktiert oder durch eine 
Kundmachung über die Möglichkeit der Abga-
be einer Stellungnahme informiert. Als Sonsti-
ge Stellungnahmeberechtigte gelten betroffene 
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Gemeinden und Raumplanungsgemeinschaften, die 
Naturschutzanwaltschaft Vorarlberg sowie die allge-
meine → Öffentlichkeit.

StraSSenkorridor Der Straßenkorridor ist die Pla-
nungsgrundlage für eine Verordnung zur Erklärung 
einer Landesstraße. Er wird durch den → Initiator auf 
Basis eines → Planungsauftrags erarbeitet und durch 
die Landesregierung beschlossen. Im Rahmen der Er-
arbeitung eines Straßenkorridors kann eine → SUP 
erforderlich sein. Ein Straßenkorridor darf höchstens 
200 m breit sein und muss zumindest Raum für die 
Straßenachse samt Regelquerschnitt einer möglichen 
Landesstraße bieten.

Standpunkt zur Verträglichkeitsabschät-
zung Der Standpunkt zur Verträglichkeitsabschät-
zung wird vom → Initiator verfasst und enthält 
dessen Einschätzung, ob ein → Straßenkorridor, der 
Planungsgrundlage für ein Landesstraßenvorhaben 
ist, ein Europaschutzgebiet erheblich → beeinträchti-
gen könnte. Er ist Grundlage der → Verträglichkeits-
abschätzung und verweist auf die Angaben aus dem 
→ Umweltbericht.

Standpunkt zur Verträglichkeitsprüfung 
Der Standpunkt zur Verträglichkeitsprüfung wird 
vom → Initiator verfasst und begründet die Einschät-
zung des → Initiators, ob ein Straßenkorridor, der 
Planungsgrundlage für ein Landesstraßenvorhaben 
ist, ein Europaschutzgebiet als solches nach Maßgabe 
der Erhaltungsziele des Gebiets beeinträchtigt. Er ist 
Grundlage der → Verträglichkeitsprüfung und ver-
weist auf die Angaben aus dem → Umweltbericht.

Strategische Umweltprüfung, kurz SUP Die 
SUP ist eine Entscheidungshilfe, die fallweise von 
der →  SUP-Stelle in den Erarbeitungsprozess eines 
→ Straßenkorridors integriert werden muss. Sie stellt 
dabei sicher, dass Umwelterwägungen im weitesten 

Sinne bei der Beschlussfassung eines → Straßenkor-
ridors berücksichtigt werden. Ob eine SUP durchzu-
führen ist, wird im → Screening untersucht. Die SUP 
sieht ein → Scoping, die Erarbeitung eines → Um-
weltberichts, → Konsultationen, die Beteiligung der 
→ Öffentlichkeit und die Erstellung einer → Zusam-
menfassenden Erklärung vor.

SUP, siehe Strategische Umweltprüfung

SUP-Stelle Die SUP-Stelle steuert das → Screening 
und eine allfällige → SUP und führt allenfalls eine → 
„Plan-NVP“ durch. Sie zieht im Rahmen von → Kon-
sultationen → Umweltstellen bei und verantwortet 
die Beteiligung der → Öffentlichkeit. Als Autorin der 
→  Zusammenfassenden Erklärung zeichnet sie sich 
für die korrekte Durchführung einer SUP und einer 
allfälligen → „Plan-NVP“ verantwortlich. Als SUP-
Stelle kann ausschließlich die Abt. VIa des Amts der 
Landesregierung auftreten.

UEP, siehe Umwelterheblichkeitsprüfung

Umweltauswirkung, siehe Auswirkung

Umweltbericht Der Umweltbericht wird vom →Initi-
ator verfasst und beinhaltet im Kern die Untersuchung 
der voraussichtlich → erheblichen → Auswirkungen 
eines → Straßenkorridors und seiner Alternativen. Er 
ist Teil des → Erläuterungsberichts und gemeinsam 
mit diesem Grundlage der → Konsultationen zum 
Entwurf des → Straßenkorridors.

Umwelterheblichkeitsprüfung, kurz UEP Die 
UEP bildet den fachlichen Kern des → Screenings. 
Sie wird nur durchgeführt, wenn zumindest eine von 
zwei möglichen Voraussetzungen, die → geringfügi-
ge Änderung eines bestehenden → Straßenkorridors 
oder die → Nutzung eines kleinen Gebietes auf lo-
kaler Ebene durch einen → Straßenkorridor, erfüllt 
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ist. In der UEP wird beurteilt, ob in einem → Pla-
nungsraum besondere räumliche bzw. natürliche 
Gegebenheiten bestehen, die bei der Erfüllung des 
→Planungsauftrags erhebliche → Umweltauswirkun-
gen erwarten lassen. Ist dies der Fall, ist eine → SUP 
durchzuführen.

Umweltstellen Umweltstellen werden bei → Kon-
sultationen im Rahmen des → Screenings und der 
→ SUP durch die → SUP-Stelle anlassbezogen für die 
Abgabe von Stellungnahmen ausgewählt und heran-
gezogen. Sie nominieren ihrerseits → Sachverstän-
dige, um die Fragestellungen der → SUP-Stelle zu 
beantworten. Als Umweltstellen können ausschließ-
lich Abteilungen und nachgeordnete Dienststellen des 
Amts der Landesregierung, die mit Umweltaufgaben 
betraut sind, ausgewählt werden.

Umweltzustand Der Umweltzustand umfasst alle 
Raum- und Umweltaspekte im → Untersuchungs-
raum, auf die ein → Straßenkorridor, der Planungs-
grundlage für ein Landesstraßenvorhaben ist, vor-
aussichtlich →  erhebliche → Auswirkungen haben 
kann. Die relevanten Aspekte des Umweltzustands 
werden im → Umweltbericht dargestellt.

Untersuchungsraum Der Untersuchungsraum wird 
vom → Initiator im → Scoping als Teil der Systemab-
grenzung festgelegt. Er umfasst jenes Gebiet, das für 
die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung voraus-
sichtlich → erheblicher → Auswirkungen im → Um-
weltbericht betrachtet wird. Da der Untersuchungs-
raum wirkungsbezogen ist, kann er deutlich über den 
→ Planungsraum hinausgehen.

Verträglichkeitsabschätzung Die Verträglich-
keitsabschätzung wird von der → SUP-Stelle unter 
Mitwirkung der Abt. IVe des Amts der Landesregie-
rung oder der betroffenen Bezirkshauptmannschaft 
durchgeführt und ist Teil der → „Plan-NVP“. Sie dient 
der Abschätzung, ob ein → Straßenkorridor, der Pla-
nungsgrundlage für ein Landesstraßenvorhaben ist, 
ein Europaschutzgebiet erheblich → beeinträchtigen 
könnte. Ist dies der Fall, muss die → SUP-Stelle eine 
→ Verträglichkeitsprüfung durchführen. Grundlage 
der Verträglichkeitsabschätzung ist der → Stand-
punkt zur Verträglichkeitsabschätzung.

Verträglichkeitsprüfung Die Verträglichkeits-
prüfung wird von der → SUP-Stelle unter Mitwir-
kung der Abt. IVe des Amts der Landesregierung oder 
der betroffenen Bezirkshauptmannschaft durchge-
führt und ist Teil der → „Plan-NVP“. Sie dient der 
Prüfung, ob ein →  Straßenkorridor, der Planungs-
grundlage für ein Landesstraßenvorhaben ist, ein 
Europaschutzgebiet als solches nach Maßgabe der Er-
haltungsziele des Gebiets beeinträchtigt. Grundlage 
der Verträglichkeitsprüfung ist der → Standpunkt zur 
Verträglichkeitsprüfung.

Zusammenfassende Erklärung Die Zusam-
menfassende Erklärung wird von der → SUP-Stelle 
verfasst und steht am Ende einer → SUP. Sie wird 
von der SUP-Stelle gemeinsam mit dem Entwurf des 
→  Straßenkorridors zur Beschlussfassung an die 
Landesregierung übermittelt. Die Zusammenfassende 
Erklärung legt dar, welchen Einfluss die einzelnen 
Elemente der → SUP bei der Festlegung des → Stra-
ßenkorridors hatten und welche Überwachungsmaß-
nahmen sich daraus ergeben.
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